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32.006 

Anteil: 16,1 % 

24.719 

Anteil: 12,4 % 

Die TOP 5-Neuzulassungen im Februar 2024 

 Marken (BEV & PHEV) 

nach Neuzulassungen 

BEV-Modelle  

nach Neuzulassungen 

PHEV-Modelle 

nach Neuzulassungen 

1.              Tesla | 6.038   Tesla Model Y | 5.408        Porsche Cayenne | 1.276 

2.     Mercedes | 5.654     MG Roewe 4 | 1.504                  Ford Kuga | 1.027 

3.             BMW | 3.994     Skoda Enyaq | 1.260             Mercedes GLK, GLC | 1.022 

4.                   VW | 2.916     VW ID.4, ID.5| 1.227        Volvo XC60 | 896 

5.              Volvo| 2.914           Seat Born | 972          Mercedes E-Klasse | 711 

 

Neuzulassungsstatistik der letzten 12 Monate 
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Öffentliche Ladepunkte | Stand 01.10.2023 

 

87.155

21.111

Normalladepunkte (unter 22 kW) Schnellladepunkte (über 22 kW)

27.479 

12,6 % 

 

14.575 

6,7 % 

 

Aktuelle News aus Verband und Politik 
 

Hochleistungs-Ladenetz für E-Lastwagen nötig 

 
Wegen neuer EU-Vorgaben zu Schnellladesäulen für E-Lastwagen im Fernverkehr 

sehen Fachleute in Deutschland noch großen Nachholbedarf. Ein vom Karlsruher 

Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) geleitetes For-

schungsprojekt kommt jetzt zu dem Ergebnis, dass bis zum Jahr 2030 noch mindes-

tens 1000 öffentliche Hochleistungs-Ladepunkte aufgebaut werden müssen - „und 
bei schnellerer Marktdurchdringung von E-Lkw im Fernverkehr sowie längeren 

Standzeiten eher 2000 Ladepunkte“, schreiben die Forscher. Die Regeln sehen vor, 

dass künftig entlang der wichtigsten deutschen Autobahnen etwa alle 60 bis 100 

Kilometer eine entsprechende Ladeinfrastruktur für E-Lkws vorhanden sein muss. 

Im Basisszenario geht das Institut davon aus, dass 2030 etwa 15 Prozent aller 

schweren Lkw elektrisch fahren, höchstens die Hälfte der Ladevorgänge an öffent-

lichen Ladepunkten stattfindet und die Akkus nach viereinhalb Stunden Fahrt 

während der gesetzlichen Lenkpause von 45 Minuten nachgeladen werden. 

Monatsreport Elektromobilität 3/2024 
Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. 

+604 

Restwerte von Elektrofahrzeugen 

Fahrzeugwerte von E-Gebrauchtwagen weiter unter Druck: Zu Beginn des 

Jahres 2023 lagen drei Jahre alte Benzin- und Dieselgebrauchtwagen 

bezogen auf ihre Fahrzeugwerte sehr eng beieinander – jeweils knapp 

unter 70% ihres ehemaligen Listenneupreises. Dies ist nach wie vor ein 

hoher Wert, der immer noch weit über dem Vor-Corona-Niveau liegt 

(damals lagen die Werte eher im mittleren oder unteren 50%-Bereich). 

Rein batterieelektrische Gebrauchtwagen werden prozentual zum ehema-

ligen Listenneupreis deutlich niedriger gehandelt. Hier spielen vor allem 

die Förderprämien und neuerdings auch die teils sehr starken Nachlässe 

der Hersteller und Importeure eine entscheidende Rolle. Die Akzeptanz 

von gebrauchten E-Autos ist weiter sehr verhalten. 

+2.083 

Monatsreport Elektromobilität / März 2024 

 Trendbarometer 

BEV 

01/24 * 02/24 ** 

 

22,27 % 

 

-15,64 % 

 

PHEV 

01/24 * 02/24 ** 

 

1,26 % 

 

22,31 % 

 
*Vergleich zum Vormonat 

**Vergleich zum Vorjahresmonat 



Februar 2024

Feb
Feb

Anteil in %
Jan-Feb

Jan-Feb

Anteil in %

Feb

2023

Jan-Feb

2023

19,8 10,5

217.388    430.941      206.210    385.457      5,4 11,8

 Durchschnittl. CO₂-Wert in g/km 122,8        124,2           119,8        125,0           

77.106      35,5 158.830      36,9 75.357      145.279      2,3 9,3

42.153      19,4 83.089        19,3 38.433      77.663        9,7 7,0

98.116      45,1 188.999      43,9 92.404      162.477      6,2 16,3

27.479      12,6 49.953        11,6 32.475      50.611        -15,4 -1,3

69.367      31,9 135.863      31,5 58.980      109.752      17,6 23,8

14.575      6,7 28.969        6,7 11.916      20.769        22,3 39,5

21              0,0 35                0,0 110            207              -80,9 -83,1

1.249        0,6 3.148           0,7 839            1.907           48,9 65,1

13              0,0 23                0,0 16              38                -18,8 -39,5

147.014    67,6 298.166      69,2 138.535    261.082      6,1 14,2

76.243      35,1 149.997      34,8 70.337      131.322      8,4 14,2

17.909      8,2 34.712        8,1 15.368      27.557        16,5 26,0

34.980      16,1 74.361        17,3 33.229      61.424        5,3 21,1

17.882      8,2 39.096        9,1 19.601      40.779        -8,8 -4,1

70.373      32,4 132.774      30,8 67.675      124.375      4,0 6,8

115.572    53,2 234.956      54,5 116.357    220.070      -0,7 6,8

101.816    46,8 195.985      45,5 89.851      165.387      13,3 18,5

Feb
Feb

Anteil in %
Jan-Feb

Jan-Feb

Anteil in %

Feb

2023

Jan-Feb

2023

546.783    1.074.041   456.450    947.043      19,8 13,4

89              92                84              84                6,0 9,5

324.934    59,4 643.761      59,9 280.879    588.581      15,7 9,4

159.852    29,2 312.777      29,1 142.340    291.507      12,3 7,3

61.995      11,3 117.498      10,9 33.231      66.954        86,6 75,5

35.291      6,5 70.186        6,5 31.620      65.424        11,6 7,3

511.492    93,5 1.003.855   93,5 424.830    881.619      20,4 13,9

Feb
Feb

Anteil in %
Jan-Feb

Jan-Feb

Anteil in %

Feb

2023

Jan-Feb

2023

86% 86% 84% 84% 2,0 2,0

 Anmerkungen:

 - Pkw-Neuzulassungen: Der Zuwachs basiert auf mehr zugelassenen Verbrennern und Plug-in-Hybriden, die Zahl der rein batterieelektrisch
   betriebenen Pkw lag um minus 15,4% unter dem Wert des Vorjahresmonats.
 - Gebrauchtwagen: Das Wachstum von knapp 20% gegenüber dem Vorjahresmonat zeigt, dass die Kunden verstärkt nach preiswerteren
   Alternativen zu Neuwagen suchen.
 - Service: Die Werkstätten sind weiterhin auf hohem Niveau ausgelastet, die durchschnittliche Quote liegt um zwei Prozent-Punkte über
   dem Vorjahreswert.

gez. Köster, 25.03.2024
*Fahrzeuge, die den vorgenannten Antriebsarten nicht eindeutig zugeordnet werden können.

 Anteil gewerblich

     davon Hybrid

 Anteil gewerblich

     davon Elektro

Veränderung in %
   (Feb 2023)    (Jan-Feb 2023)

          darunter Plug-in-Hybrid
     davon Erdgas
     davon Flüssiggas
 Anteil Sonstige*

 Besitzumschreibungen ges.
 Standzeiten in Tagen
 nach Kraftstoffen:

 Anteil Benzin

 Nach Haltern:

 Anteil Diesel

 Anteil Alternative Antriebe

 Auftragseingänge (VDA)
 Neuzulassungen ges.

 nach Antriebsarten:

 Anteil Benzin

Werkstattauslastung

 Anteil privat

 Service
Veränderung in Prozentpunkten

   (Feb 2023)    (Jan-Feb 2023)

Veränderung in %
   (Feb 2023)    (Jan-Feb 2023)

Anteil Alternative Antriebe

Pkw-Automonat - Alle Zahlen

 Gebrauchtwagen

 Internationale Hersteller

 Anteil Diesel

 Nach Haltern:

 Hersteller

     davon Autovermieter
 Anteil privat

 Deutsche Hersteller

     davon Fahrzeugbau
     davon Fahrzeughandel

     davon Flottenmarkt

 Neuzulassungen  

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
Zentralverband



Unfallverhütungsvorschrift 

Grundsätze der Prävention

DGUV Vorschrift 1

1

November 2013





Inhaltsverzeichnis

Erstes Kapitel: Allgemeine Vorschriften .......................................................................................  5

§ 1 Geltungsbereich von Unfallverhütungsvorschriften ..............................................  5

Zweites Kapitel: Pflichten des Unternehmers ...........................................................................  6

§ 2 Grundpflichten des Unternehmers .................................................................................  6
§ 3 Beurteilung der Arbeitsbedingungen, Dokumentation,  

Auskunftspflichten ..................................................................................................................  7
§ 4 Unterweisung der Versicherten .........................................................................................  7
§ 5 Vergabe von Aufträgen ..........................................................................................................  8
§ 6 Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer....................................................................  9
§ 7 Befähigung für Tätigkeiten ...................................................................................................  9
§ 8 Gefährliche Arbeiten ...............................................................................................................  9
§ 9 Zutritts- und Aufenthaltsverbote ......................................................................................  10
§ 10 Besichtigung des Unternehmens, Erlass einer Anordnung,  

Auskunftspflicht ........................................................................................................................  10
§ 11 Maßnahmen bei Mängeln ....................................................................................................  10
§ 12 Zugang zu Vorschriften und Regeln ................................................................................  11
§ 13 Pflichtenübertragung..............................................................................................................  11
§ 14 Ausnahmen .................................................................................................................................  11

Drittes Kapitel: Pflichten der Versicherten .................................................................................  13

§ 15 Allgemeine Unterstützungspflichten und Verhalten..............................................  13
§ 16 Besondere Unterstützungspflichten ..............................................................................  13
§ 17 Benutzung von Einrichtungen, Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen ................  14
§ 18 Zutritts- und Aufenthaltsverbote ......................................................................................  14

Viertes Kapitel: Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes .................................  15

Erster Abschnitt  
Sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung,  
Sicherheitsbeauftragte ..........................................................................................................................  15
§ 19 Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten ........  15
§ 20 Bestellung und Aufgaben von Sicherheitsbeauftragten .....................................  15

Seite



Seite

Zweiter Abschnitt 
Maßnahmen bei besonderen Gefahren ........................................................................................  16
§ 21 Allgemeine Pflichten des Unternehmers .....................................................................  16
§ 22 Notfallmaßnahmen .................................................................................................................  17
§ 23 Maßnahmen gegen Einflüsse des Wettergeschehens .........................................  17

Dritter Abschnitt  
Erste Hilfe  ......................................................................................................................................................  18
§ 24 Allgemeine Pflichten des Unternehmers .....................................................................  18
§ 25 Erforderliche Einrichtungen und Sachmittel ..............................................................  19
§ 26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer ................................................................................  20
§ 27 Zahl und Ausbildung der Betriebssanitäter ...............................................................  21
§ 28 Unterstützungspflichten der Versicherten ..................................................................  23

Vierter Abschnitt 
Persönliche Schutzausrüstungen ....................................................................................................  23
§ 29 Bereitstellung .............................................................................................................................  23
§ 30 Benutzung ....................................................................................................................................  23
§ 31 Besondere Unterweisungen ...............................................................................................  24

Fünftes Kapitel: Ordnungswidrigkeiten ........................................................................................  25

§ 32 Ordnungswidrigkeiten ...........................................................................................................  25

Sechstes Kapitel: Aufhebung von Unfallverhütungsvorschriften ..................................  26

§ 33 Aufhebung von Unfallverhütungsvorschriften ..........................................................  26

Siebtes Kapitel: Inkrafttreten .............................................................................................................  27

§ 34 Inkrafttreten .................................................................................................................................  27

Anlage 1 
Zu § 2 Abs. 1:  Staatliche Arbeitsschutzvorschriften ..........................................................  28

Anlage 2 
Zu § 26 Abs. 2:   Voraussetzungen für die Ermächtigung als Stelle 

für die Aus- und Fortbildung in der Ersten Hilfe ....................................  29

Inhaltsverzeichnis



Erstes Kapitel

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich von Unfallverhütungsvorschriften

(1) Unfallverhütungsvorschriften gelten für Unternehmer und Versicherte; 
sie gelten auch
• für Unternehmer und Beschäftigte von ausländischen Unternehmen, 

die eine Tätigkeit im Inland ausüben, ohne einem Unfallversiche-
rungsträger anzugehören;

• soweit in dem oder für das Unternehmen Versicherte tätig werden, für 
die ein anderer Unfallversicherungsträger zuständig ist.

(2) Für Unternehmer mit Versicherten nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buch-
stabe b Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) gilt diese Unfallver-
hütungsvorschrift nur, soweit nicht der innere Schulbereich betroffen 
ist.
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Zweites Kapitel

Pflichten des Unternehmers

§ 2 Grundpflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu treffen. Die zu treffen-
den Maßnahmen sind insbesondere in staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften (Anlage 1), dieser Unfallverhütungsvorschrift und in weiteren 
Unfallver hütungsvorschriften näher bestimmt. Die in staatlichem Recht 
bestimmten Maßnahmen gelten auch zum Schutz von Versicherten, die 
keine Beschäftigten sind.

(2) Der Unternehmer hat bei den Maßnahmen nach Absatz 1 von den 
 allgemeinen Grundsätzen nach § 4 Arbeitsschutzgesetz auszugehen 
und dabei vorrangig das staatliche Regelwerk sowie das Regelwerk der 
Unfallver sicherungsträger heranzuziehen.

(3) Der Unternehmer hat die Maßnahmen nach Absatz 1 entsprechend den 
Bestimmungen des § 3 Absatz 1 Sätze 2 und 3 und Absatz 2 Arbeits-
schutzgesetz zu planen, zu organisieren, durchzuführen und erforder-
lichenfalls an veränderte Gegebenheiten anzupassen.

(4) Der Unternehmer darf keine sicherheitswidrigen Weisungen erteilen.

(5) Kosten für Maßnahmen nach dieser Unfallverhütungsvorschrift und 
den für ihn sonst geltenden Unfallverhütungsvorschriften darf der 
Unternehmer nicht den Versicherten auferlegen.

6 DGUV Vorschri� 1



§ 3 Beurteilung der Arbeitsbedingungen, Dokumentation, 
Auskunftspflichten

(1) Der Unternehmer hat durch eine Beurteilung der für die Versicherten 
mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen entsprechend § 5 Absatz 2 
und 3 Arbeitsschutzgesetz zu ermitteln, welche Maßnahmen nach § 2 
 Absatz 1 erforderlich sind.

(2) Der Unternehmer hat Gefährdungsbeurteilungen insbesondere dann zu 
überprüfen, wenn sich die betrieblichen Gegebenheiten hinsichtlich 
Sicherheit und Gesundheitsschutz verändert haben.

(3) Der Unternehmer hat entsprechend § 6 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz 
das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach Absatz 1, die von ihm 
festgelegten Maßnahmen und das Ergebnis ihrer Überprüfung zu doku-
mentieren.

(4) Der Unternehmer hat dem Unfallversicherungsträger alle Informationen 
über die im Betrieb getroffenen Maßnahmen des Arbeitsschutzes auf 
Wunsch zur Kenntnis zu geben.

(5) Für Personen, die in Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen oder im 
Zivilschutz unentgeltlich tätig werden, hat der Unternehmer, der für die 
vorgenannten Personen zuständig ist, Maßnahmen zu ergreifen, die 
denen nach Absatz 1 bis 4 gleichwertig sind.

§ 4 Unterweisung der Versicherten

(1) Der Unternehmer hat die Versicherten über Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit, insbesondere über die mit ihrer Arbeit ver-
bundenen Gefährdungen und die Maßnahmen zu ihrer Verhütung, 
 entsprechend § 12 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz sowie bei einer Arbeit-
nehmerüberlassung entsprechend § 12 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz zu 
unterweisen; die Unterweisung muss erforderlichenfalls wiederholt 
werden, mindestens aber einmal jährlich erfolgen; sie muss dokumen-
tiert werden.

Zweites Kapitel
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(2) Der Unternehmer hat den Versicherten die für ihren Arbeitsbereich oder 
für ihre Tätigkeit relevanten Inhalte der geltenden Unfallverhütungsvor-
schriften und Regeln der Unfallversicherungsträger sowie des einschlä-
gigen staatlichen Vorschriften- und Regelwerks in verständlicher Weise 
zu vermitteln.

(3) Der Unternehmer nach § 136 Absatz 3 Nummer 3 Alternative 2 Sozial-
gesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) hat den Schulhoheitsträger hinsicht-
lich Unterweisungen für Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buch-
stabe b SGB VII zu unterstützen.

§ 5 Vergabe von Aufträgen

(1) Erteilt der Unternehmer den Auftrag, 
1. Einrichtungen zu planen, herzustellen, zu ändern oder 

in Stand zu setzen, 
2.  Arbeitsverfahren zu planen oder zu gestalten, 
so hat er dem Auftragnehmer schriftlich aufzugeben, die in § 2 Absatz 1 
und 2 genannten für die Durchführung des Auftrags maßgeblichen Vor-
gaben zu beachten.

(2) Erteilt der Unternehmer den Auftrag, Arbeitsmittel, Ausrüstungen oder 
Arbeitsstoffe zu liefern, so hat er dem Auftragnehmer schriftlich aufzu-
geben, im Rahmen seines Auftrags die für Sicherheit und Gesundheits-
schutz einschlägigen Anforderungen einzuhalten. 

(3) Bei der Erteilung von Aufträgen an ein Fremdunternehmen hat der den 
Auftrag erteilende Unternehmer den Fremdunternehmer bei der Gefähr-
dungsbeurteilung bezüglich der betriebsspezifischen Gefahren zu 
unterstützen. Der Unternehmer hat ferner sicherzustellen, dass Tätig-
keiten mit besonderen Gefahren durch Aufsichtführende überwacht 
werden, die die Durchführung der festgelegten Schutzmaßnahmen 
sicherstellen. Der Unternehmer hat ferner mit dem Fremdunternehmen 
Einvernehmen herzustellen, wer den Aufsichtführenden zu stellen hat.

Zweites Kapitel
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§ 6 Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer

(1) Werden Beschäftigte mehrerer Unternehmer oder selbstständige Ein-
zelunternehmer an einem Arbeitsplatz tätig, haben die Unternehmer 
hinsichtlich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäf-
tigten, insbesondere hinsichtlich der Maßnahmen nach § 2 Absatz 1, 
 entsprechend § 8 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz zusammenzuarbeiten. 
Insbesondere haben sie, soweit es zur Vermeidung einer möglichen 
gegenseitigen Gefährdung erforderlich ist, eine Person zu bestimmen, 
die die Arbeiten aufeinander abstimmt; zur Abwehr besonderer Gefah-
ren ist sie mit entsprechender Weisungsbefugnis auszustatten.

(2) Der Unternehmer hat sich je nach Art der Tätigkeit zu vergewissern, 
dass Personen, die in seinem Betrieb tätig werden, hinsichtlich der 
Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit während ihrer Tätigkeit in 
seinem Betrieb angemessene Anweisungen erhalten haben.

§ 7 Befähigung für Tätigkeiten

(1) Bei der Übertragung von Aufgaben auf Versicherte hat der Unternehmer 
je nach Art der Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob die Versicherten 
 befähigt sind, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der 
Aufgabenerfüllung zu beachtenden Bestimmungen und Maßnahmen 
einzuhalten. Der Unternehmer hat die für bestimmte Tätigkeiten fest-
gelegten Qualifizierungsanforderungen zu berücksichtigen.

(2) Der Unternehmer darf Versicherte, die erkennbar nicht in der Lage sind, 
eine Arbeit ohne Gefahr für sich oder andere auszuführen, mit dieser 
Arbeit nicht beschäftigen.

§ 8 Gefährliche Arbeiten

(1) Wenn eine gefährliche Arbeit von mehreren Personen gemeinschaftlich 
ausgeführt wird und sie zur Vermeidung von Gefahren eine gegenseitige 
Verständigung erfordert, hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass 
eine zuverlässige, mit der Arbeit vertraute Person die Aufsicht führt.

Zweites Kapitel
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(2) Wird eine gefährliche Arbeit von einer Person allein ausgeführt, so hat 
der Unternehmer über die allgemeinen Schutzmaßnahmen hinaus für 
geeignete technische oder organisatorische Personenschutzmaßnah-
men zu sorgen.

§ 9 Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Unbefugte Betriebsteile 
nicht betreten, wenn dadurch eine Gefahr für Sicherheit und Gesundheit 
entsteht.

§ 10 Besichtigung des Unternehmens, Erlass einer Anordnung, 
Auskunftspflicht

(1) Der Unternehmer hat den Aufsichtspersonen des Unfallversicherungs-
trägers die Besichtigung seines Unternehmens zu ermöglichen und sie 
auf ihr Verlangen zu begleiten oder durch einen geeigneten Vertreter 
begleiten zu lassen.

(2) Erlässt die Aufsichtsperson des Unfallversicherungsträgers eine Anord-
nung und setzt sie hierbei eine Frist, innerhalb der die verlangten Maß-
nahmen zu treffen sind, so hat der Unternehmer nach Ablauf der Frist 
unverzüglich mitzuteilen, ob er die verlangten Maßnahmen getroffen 
hat.

(3) Der Unternehmer hat den Aufsichtspersonen des Unfallversicherungs-
trägers auf Verlangen die zur Durchführung ihrer Überwachungsaufgabe 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Er hat die Aufsichtspersonen zu 
unterstützen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

§ 11 Maßnahmen bei Mängeln

Tritt bei einem Arbeitsmittel, einer Einrichtung, einem Arbeitsverfahren 
bzw. Arbeitsablauf ein Mangel auf, durch den für die Versicherten sonst 
nicht abzuwendende Gefahren entstehen, hat der Unternehmer das 
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Arbeitsmittel oder die Einrichtung der weiteren Benutzung zu entziehen 
oder stillzulegen bzw. das Arbeitsverfahren oder den Arbeitsablauf abzu-
brechen, bis der Mangel behoben ist.

§ 12 Zugang zu Vorschriften und Regeln

(1) Der Unternehmer hat den Versicherten die für sein Unternehmen gel-
tenden Unfallverhütungsvorschriften und Regeln der Unfallversiche-
rungsträger sowie die einschlägigen staatlichen Vorschriften und 
Regeln an geeigneter Stelle zugänglich zu machen.

(2) Der Unternehmer hat den mit der Durchführung und Unterstützung von 
Maßnahmen nach § 2 Absatz 1 betrauten Personen die nach dem Ergeb-
nis der Gefährdungsbeurteilung (§ 3 Absatz 1 und 2) für ihren Zuständig-
keitsbereich geltenden Vorschriften und Regeln zur Verfügung zu stel-
len.

§ 13 Pflichtenübertragung

Der Unternehmer kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich 
damit beauftragen, ihm nach Unfallverhütungsvorschriften obliegende 
 Aufgaben in eigener Verantwortung wahrzunehmen. Die Beauftragung muss 
den Verantwortungsbereich und Befugnisse festlegen und ist vom Beauf-
tragten zu unterzeichnen. Eine Ausfertigung der Beauftragung ist ihm aus-
zuhändigen.

§ 14 Ausnahmen

(1) Der Unternehmer kann bei dem Unfallversicherungsträger im Einzelfall 
Ausnahmen von Unfallverhütungsvorschriften schriftlich beantragen. 
Dem Antrag ist eine Stellungnahme der betrieblichen Arbeitnehmerver-
tretung beizufügen; im Falle eines Antrages durch eine Kindertagesein-
richtung, eine allgemein bildende oder berufsbildende Schule oder 
eine Hochschule ist zusätzlich der Leitung der Einrichtung Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben.
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(2) Der Unfallversicherungsträger kann dem Antrag nach Absatz 1 ent-
sprechen, wenn
1. der Unternehmer eine andere, ebenso wirksame Maßnahme trifft 

oder
2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unverhält-

nismäßigen Härte führen würde und die Abweichung mit dem 
Schutz der Versicherten vereinbar ist.

(3) Betrifft der Antrag nach Absatz 1 Regelungen in Unfallverhütungsvor-
schriften, die zugleich Gegenstand staatlicher Arbeitsschutzvorschrif-
ten sind, hat der Unfallversicherungsträger eine Stellungnahme der für 
die Durchführung der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften zuständi-
gen staatlichen Arbeitsschutzbehörde einzuholen und zu berücksichti-
gen.

(4) In staatlichen Arbeitsschutzvorschriften enthaltene Verfahrensvor-
schriften, insbesondere über Genehmigungen, Erlaubnisse, Aus-
nahmen, Anzeigen und Vorlagepflichten, bleiben von dieser Unfall-
verhütungsvorschrift unberührt; die nach diesen Bestimmungen zu 
treffenden behördlichen Maßnahmen obliegen den zuständigen 
Arbeitsschutzbehörden.
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Drittes Kapitel

Pflichten der Versicherten

§ 15 Allgemeine Unterstützungspflichten und Verhalten

(1) Die Versicherten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie 
gemäß der Unterweisung und Weisung des Unternehmers für ihre 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sowie für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz derjenigen zu sorgen, die von ihren Handlungen 
oder Unterlassungen betroffen sind. Die Versicherten haben die Maß-
nahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste 
Hilfe zu unterstützen. Versicherte haben die entsprechenden Anweisun-
gen des Unternehmers zu befolgen. Die Versicherten dürfen erkennbar 
gegen Sicherheit und Gesundheit gerichtete Weisungen nicht befolgen.

(2) Versicherte dürfen sich durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder 
anderen berauschenden Mitteln nicht in einen Zustand versetzen, 
durch den sie sich selbst oder andere gefährden können.

(3) Absatz 2 gilt auch für die Einnahme von Medikamenten.

§ 16 Besondere Unterstützungspflichten

(1) Die Versicherten haben dem Unternehmer oder dem zuständigen Vor-
gesetzten jede von ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr 
für die Sicherheit und Gesundheit sowie jeden an den Schutzvorrich-
tungen und Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich zu 
 melden. Unbeschadet dieser Pflicht sollen die Versicherten von ihnen 
festgestellte Gefahren für Sicherheit und Gesundheit und Mängel an 
den Schutzvorrichtungen und Schutzsystemen auch der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt oder dem Sicherheitsbeauftragten 
mitteilen.
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(2) Stellt ein Versicherter fest, dass im Hinblick auf die Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren 
• ein Arbeitsmittel oder eine sonstige Einrichtung einen Mangel 

 aufweist,
• Arbeitsstoffe nicht einwandfrei verpackt, gekennzeichnet oder 

 beschaffen sind 
oder

• ein Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe Mängel aufweisen, 
hat er, soweit dies zu seiner Arbeitsaufgabe gehört und er über die not-
wendige Befähigung verfügt, den festgestellten Mangel unverzüglich zu 
beseitigen. Andernfalls hat er den Mangel dem Vorgesetzten unverzüg-
lich zu melden.

§ 17 Benutzung von Einrichtungen, Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen

Versicherte haben Einrichtungen, Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe sowie 
Schutzvorrichtungen bestimmungsgemäß und im Rahmen der ihnen über-
tragenen Arbeitsaufgaben zu benutzen. 

§ 18 Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Versicherte dürfen sich an gefährlichen Stellen nur im Rahmen der ihnen 
übertragenen Aufgaben aufhalten.
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Viertes Kapitel 

Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes

Erster Abschnitt  
Sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung, 
Sicherheitsbeauftragte

§ 19 Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit 
und Betriebsärzten

(1) Der Unternehmer hat nach Maßgabe des Gesetzes über Betriebsärzte, 
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
(Arbeitssicherheitsgesetz) und der hierzu erlassenen Unfallverhütungs-
vorschriften Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte zu 
bestellen. 

(2) Der Unternehmer hat die Zusammenarbeit der Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit und der Betriebsärzte zu fördern.

§ 20 Bestellung und Aufgaben von Sicherheitsbeauftragten

(1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der 
Unternehmer unter Berücksichtigung der im Unternehmen bestehen-
den Verhältnisse hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsum-
gebung sowie der Arbeitsorganisation Sicherheitsbeauftragte in der 
erforderlichen Anzahl zu bestellen. Kriterien für die Anzahl der Sicher-
heitsbeauftragten sind: 
• Im Unternehmen bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren,
• Räumliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den 

Beschäftigten,
• Zeitliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den 

Beschäftigten,
• Fachliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den 

Beschäftigten,
• Anzahl der Beschäftigten.
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(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durch-
führung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten zu unterstützen, insbesondere sich von dem Vorhanden-
sein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen 
Schutzeinrichtungen und persönlichen Schutzausrüstungen zu über-
zeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren für die Versicherten 
aufmerksam zu machen. 

(3) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu 
geben, ihre Aufgaben zu erfüllen, insbesondere in ihrem Bereich 
an den Betriebsbesichtigungen sowie den Untersuchungen von 
 Unfällen und  Berufskrankheiten durch die Aufsichtspersonen der 
Unfallversicherungs träger teilzunehmen; den Sicherheitsbeauftragten 
sind die hierbei erzielten Ergebnisse zur Kenntnis zu geben. 

(4) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass die Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit und Betriebsärzte mit den Sicherheitsbeauftragten eng 
zusammenwirken. 

(5) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen über-
tragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden. 

(6) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu 
geben, an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des Unfallversicherungs-
trägers teilzunehmen, soweit dies im Hinblick auf die Betriebsart und 
die damit für die Versicherten verbundenen Unfall- und Gesundheits-
gefahren sowie unter Berücksichtigung betrieblicher Belange erforder-
lich ist. 

Zweiter Abschnitt 
Maßnahmen bei besonderen Gefahren

§ 21 Allgemeine Pflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat Vorkehrungen zu treffen, dass alle Versicherten, 
die einer unmittelbaren erheblichen Gefahr ausgesetzt sind oder sein 
können, möglichst frühzeitig über diese Gefahr und die getroffenen 
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oder zu treffenden Schutzmaßnahmen unterrichtet sind. Bei unmittel-
barer erheblicher Gefahr für die eigene Sicherheit oder die Sicherheit 
anderer Personen müssen die Versicherten die geeigneten Maßnahmen 
zur Gefahrenabwehr und Schadensbegrenzung selbst treffen können, 
wenn der zuständige Vorgesetzte nicht erreichbar ist; dabei sind die 
Kenntnisse der Versicherten und die vorhandenen technischen Mittel 
zu berücksichtigen. 

(2) Der Unternehmer hat Maßnahmen zu treffen, die es den Versicherten 
bei unmittelbarer erheblicher Gefahr ermöglichen, sich durch soforti-
ges Verlassen der Arbeitsplätze in Sicherheit zu bringen.

§ 22 Notfallmaßnahmen

(1) Der Unternehmer hat entsprechend § 10 Arbeitsschutzgesetz die Maß-
nahmen zu planen, zu treffen und zu überwachen, die insbesondere für 
den Fall des Entstehens von Bränden, von Explosionen, des unkontrol-
lierten Austretens von Stoffen und von sonstigen gefährlichen Störun-
gen des Betriebsablaufs geboten sind.

(2) Der Unternehmer hat eine ausreichende Anzahl von Versicherten durch 
Unterweisung und Übung im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur 
Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut zu machen. 

§ 23 Maßnahmen gegen Einflüsse des Wettergeschehens

Beschäftigt der Unternehmer Versicherte im Freien und bestehen infolge 
des Wettergeschehens Unfall- und Gesundheitsgefahren, so hat er geeig-
nete Maßnahmen am Arbeitsplatz vorzusehen, geeignete organisatorische 
Schutzmaßnahmen zu treffen oder erforderlichenfalls persönliche Schutz-
ausrüstungen zur Verfügung zu stellen. 
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Dritter Abschnitt  
Erste Hilfe 

§ 24 Allgemeine Pflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass zur Ersten Hilfe und zur 
 Rettung aus Gefahr die erforderlichen Einrichtungen und Sachmittel 
sowie das erforderliche Personal zur Verfügung stehen. 

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nach einem Unfall unver-
züglich Erste Hilfe geleistet und eine erforderliche ärztliche Versorgung 
veranlasst wird. 

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verletzte sachkundig trans-
portiert werden. 

(4) Der Unternehmer hat im Rahmen seiner Möglichkeiten darauf hinzu-
wirken, dass Versicherte
1. einem Durchgangsarzt vorgestellt werden, es sei denn, dass der 

erst behandelnde Arzt festgestellt hat, dass die Verletzung nicht 
über den Unfalltag hinaus zur Arbeitsunfähigkeit führt oder die 
Behandlungs bedürftigkeit voraussichtlich nicht mehr als eine 
Woche beträgt,

2. bei einer schweren Verletzung einem der von den Unfallversiche-
rungsträgern bezeichneten Krankenhäuser zugeführt werden,

3. bei Vorliegen einer Augen- oder Hals-, Nasen-, Ohrenverletzung dem 
nächst erreichbaren Arzt des entsprechenden Fachgebiets zugeführt 
werden, es sei denn, dass sich die Vorstellung durch eine ärztliche 
Erstversorgung erübrigt hat. 

(5) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass den Versicherten durch 
 Aushänge der Unfallversicherungsträger oder in anderer geeigneter 
 schriftlicher Form Hinweise über die Erste Hilfe und Angaben über 
 Notruf, Erste-Hilfe- und Rettungs-Einrichtungen, über das Erste-Hilfe- 
Personal sowie über herbeizuziehende Ärzte und anzufahrende Kran-
kenhäuser gemacht werden. Die Hinweise und die Angaben sind aktuell 
zu halten. 
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(6) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass jede Erste-Hilfe-Leistung 
dokumentiert und diese Dokumentation fünf Jahre lang verfügbar 
gehalten wird. Die Dokumente sind vertraulich zu behandeln. 

(7) Der Schulsachkostenträger als Unternehmer nach § 136 Absatz 3 
 Nummer 3 Alternative 2 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) hat 
den Schulhoheitsträger bei der Durchführung von Maßnahmen 
zur Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe für Versicherte nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b SGB VII zu unterstützen.

§ 25 Erforderliche Einrichtungen und Sachmittel

(1) Der Unternehmer hat unter Berücksichtigung der betrieblichen Verhält-
nisse durch Meldeeinrichtungen und organisatorische Maßnahmen 
dafür zu sorgen, dass unverzüglich die notwendige Hilfe herbeigerufen 
und an den Einsatzort geleitet werden kann.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Mittel zur Ersten Hilfe 
 jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich in geeigneten Behält-
nissen, gegen schädigende Einflüsse geschützt, in ausreichender 
Menge  bereitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt und erneuert werden. 

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass unter Berücksichtigung der 
betrieblichen Verhältnisse Rettungsgeräte und Rettungstransportmittel 
bereitgehalten werden. 

(4) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass mindestens ein mit 
 Rettungstransportmitteln leicht erreichbarer Erste-Hilfe-Raum oder 
eine vergleichbare Einrichtung
1. in einer Betriebsstätte mit mehr als 1000 dort beschäftigten 

 Versicherten, 
2. in einer Betriebsstätte mit 1000 oder weniger, aber mehr als 

100 dort beschäftigten Versicherten, wenn ihre Art und das Unfall-
geschehen nach Art, Schwere und Zahl der Unfälle einen gesonder-
ten Raum für die Erste Hilfe erfordern, 

3. auf einer Baustelle mit mehr als 50 dort beschäftigten Versicherten 
vorhanden ist. 
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Nummer 3 gilt auch, wenn der Unternehmer zur Erbringung einer Bau-
leistung aus einem von ihm übernommenen Auftrag Arbeiten an andere 
Unternehmer vergeben hat und insgesamt mehr als 50 Versicherte 
gleichzeitig tätig werden. 

(5) In Kindertageseinrichtungen, allgemein bildenden und berufsbilden-
den Schulen sowie Hochschulen hat der Unternehmer geeignete Liege-
möglichkeiten oder geeignete Räume mit Liegemöglichkeit zur Erst-
versorgung von Verletzten in der erforderlichen Anzahl vorzuhalten.

§ 26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass für die Erste-Hilfe-Leistung 
Ersthelfer mindestens in folgender Zahl zur Verfügung stehen: 
1. Bei 2 bis zu 20 anwesenden Versicherten ein Ersthelfer,
2. bei mehr als 20 anwesenden Versicherten

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 5 %,
b) in sonstigen Betrieben 10 %,
c) in Kindertageseinrichtungen ein Ersthelfer je Kindergruppe, 
d) in Hochschulen 10 % der Versicherten nach § 2 Absatz 1 

 Nummer 1 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII).

Von der Zahl der Ersthelfer nach Nummer 2 kann im Einvernehmen mit 
dem Unfallversicherungsträger unter Berücksichtigung der Organisa-
tion des betrieblichen Rettungswesens und der Gefährdung abge-
wichen werden. 

(2) Der Unternehmer darf als Ersthelfer nur Personen einsetzen, die bei 
einer von dem Unfallversicherungsträger für die Ausbildung zur Ersten 
Hilfe ermächtigten Stelle ausgebildet worden sind oder über eine 
 sanitätsdienstliche/rettungsdienstliche Ausbildung oder eine abge-
schlossene Ausbildung in einem Beruf des Gesundheitswesens ver-
fügen. Die Voraussetzungen für die Ermächtigung sind in der Anlage 2 
zu dieser Unfallverhütungsvorschrift geregelt. 

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Ersthelfer in der Regel in 
Zeitabständen von zwei Jahren fortgebildet werden. Für die Fortbildung 
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gilt Absatz 2 entsprechend. Personen mit einer sanitätsdienstlichen/
rettungsdienstlichen Ausbildung oder einer entsprechenden Qualifika-
tion in einem Beruf des Gesundheitswesens gelten als fortgebildet, 
wenn sie an vergleichbaren Fortbildungsveranstaltungen regelmäßig 
teilnehmen oder bei ihrer beruflichen oder ehrenamtlich sanitäts-
dienstlichen/rettungsdienstlichen Tätigkeit regelmäßig Erste-Hilfe-
Maßnahmen durchführen. Der Unternehmer hat sich Nachweise über 
die Fortbildung vorlegen zu lassen. 

(4) Ist nach Art des Betriebes, insbesondere aufgrund des Umganges mit 
Gefahrstoffen, damit zu rechnen, dass bei Unfällen Maßnahmen erfor-
derlich werden, die nicht Gegenstand der allgemeinen Ausbildung zum 
Ersthelfer gemäß Absatz 2 sind, hat der Unternehmer für die erforder-
liche zusätzliche Aus- und Fortbildung zu sorgen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Unternehmer hinsichtlich der nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b Sozialgesetzbuch Siebtes Buch 
(SGB VII) Versicherten. 

§ 27 Zahl und Ausbildung der Betriebssanitäter

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass mindestens ein Betriebs-
sanitäter zur Verfügung steht, wenn
1. in einer Betriebsstätte mehr als 1500 Versicherte nach § 2 Absatz 1 

 Nummer 1 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) anwesend sind,
2. in einer Betriebsstätte 1500 oder weniger, aber mehr als 250 Ver-

sicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 SGB VII anwesend sind und Art, 
Schwere und Zahl der Unfälle den Einsatz von Sanitätspersonal 
erfordern,

3. auf einer Baustelle mehr als 100 Versicherte nach § 2 Absatz 1 
 Nummer 1 SGB VII anwesend sind. 

Nummer 3 gilt auch, wenn der Unternehmer zur Erbringung einer Bau-
leistung aus einem von ihm übernommenen Auftrag Arbeiten an andere 
Unternehmer vergibt und insgesamt mehr als 100 Versicherte gleich-
zeitig tätig werden.
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(2) In Betrieben nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 kann im Einvernehmen mit 
dem Unfallversicherungsträger von Betriebssanitätern abgesehen wer-
den, sofern nicht nach Art, Schwere und Zahl der Unfälle ihr Einsatz 
erforderlich ist. Auf Baustellen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 kann im 
Einvernehmen mit dem Unfallversicherungsträger unter Berücksichti-
gung der Erreichbarkeit des Unfallortes und der Anbindung an den 
öffentlichen Rettungsdienst von Betriebssanitätern abgesehen werden. 

(3) Der Unternehmer darf als Betriebssanitäter nur Personen einsetzen, die 
von Stellen ausgebildet worden sind, welche von dem Unfallversiche-
rungsträger in personeller, sachlicher und organisatorischer Hinsicht 
als geeignet beurteilt werden. 

(4) Der Unternehmer darf als Betriebssanitäter nur Personen einsetzen, die
1. an einer Grundausbildung 

und
2. an einem Aufbaulehrgang 
für den betrieblichen Sanitätsdienst teilgenommen haben. 

Als Grundausbildung gilt auch eine mindestens gleichwertige Ausbil-
dung oder eine die Sanitätsaufgaben einschließende Berufsausbil-
dung.

(5) Für die Teilnahme an dem Aufbaulehrgang nach Absatz 4 Satz 1 
 Nummer 2 darf die Teilnahme an der Ausbildung nach Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1 nicht mehr als zwei Jahre zurückliegen; soweit aufgrund der 
Ausbildung eine entsprechende berufliche Tätigkeit ausgeübt wurde, 
ist die Beendigung derselben maßgebend. 

(6) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Betriebssanitäter 
 regelmäßig innerhalb von drei Jahren fortgebildet werden. Für die 
 Fortbildung gilt Absatz 3 entsprechend.
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§ 28 Unterstützungspflichten der Versicherten

(1) Im Rahmen ihrer Unterstützungspflichten nach § 15 Absatz 1 haben sich 
Versicherte zum Ersthelfer ausbilden und in der Regel in Zeitabständen 
von zwei Jahren fortbilden zu lassen. Sie haben sich nach der Ausbil-
dung für Erste-Hilfe-Leistungen zur Verfügung zu stellen. Die Versicher-
ten brauchen den Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 nicht nach-
zukommen, soweit persönliche Gründe entgegenstehen. 

(2) Versicherte haben unverzüglich jeden Unfall der zuständigen betrieb-
lichen Stelle zu melden; sind sie hierzu nicht imstande, liegt die 
 Meldepflicht bei dem Betriebsangehörigen, der von dem Unfall zuerst 
erfährt. 

Vierter Abschnitt 
Persönliche Schutzausrüstungen 

§ 29 Bereitstellung

(1) Der Unternehmer hat gemäß § 2 der PSA-Benutzungsverordnung den 
Versicherten geeignete persönliche Schutzausrüstungen bereitzustel-
len; vor der Bereitstellung hat er die Versicherten anzuhören. 

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die persönlichen Schutz-
ausrüstungen den Versicherten in ausreichender Anzahl zur persön-
lichen Verwendung für die Tätigkeit am Arbeitsplatz zur Verfügung 
gestellt werden. Für die bereitgestellten persönlichen Schutzausrüstun-
gen müssen EG-Konformitätserklärungen vorliegen. Satz 2 gilt nicht für 
Hautschutzmittel.

§ 30 Benutzung

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass persönliche Schutzaus-
rüstungen entsprechend bestehender Tragezeitbegrenzungen und 
Gebrauchsdauern bestimmungsgemäß benutzt werden. 
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(2) Die Versicherten haben die persönlichen Schutzausrüstungen bestim-
mungsgemäß zu benutzen, regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen 
Zustand zu prüfen und festgestellte Mängel dem Unternehmer unver-
züglich zu melden.

§ 31 Besondere Unterweisungen

Für persönliche Schutzausrüstungen, die gegen tödliche Gefahren oder 
bleibende Gesundheitsschäden schützen sollen, hat der Unternehmer die 
nach § 3 Absatz 2 der PSA-Benutzungsverordnung bereitzuhaltende Benut-
zungsinformation den Versicherten im Rahmen von Unterweisungen mit 
Übungen zu vermitteln.

Viertes Kapitel 
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Fünftes Kapitel

Ordnungswidrigkeiten

§ 32 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Absatz 1 Nummer 1 Sozialgesetzbuch 
Siebtes Buch (SGB VII) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestim-
mungen der
§ 2 Abs. 5,
§ 12 Abs. 2,
§ 15 Abs. 2,
§ 20 Abs. 1,
§ 24 Abs. 6,
§ 25 Abs. 1, 4 Nr. 1 oder 3,
§ 26 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1,
§ 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 3, Abs. 3,
§ 29 Abs. 2 Satz 2 oder
§ 30
zuwiderhandelt.
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Sechstes Kapitel

Aufhebung von Unfallverhütungsvorschriften

§ 33 Aufhebung von Unfallverhütungsvorschriften

Folgende Unfallverhütungsvorschrift wird aufgehoben:

(Text für Berufsgenossenschaften): 
„Grundsätze der Prävention“ (BGV A1) vom ...

(Text für UVT der öffentlichen Hand): 
„Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A1) vom ...
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Siebtes Kapitel

Inkrafttreten

§ 34 Inkrafttreten

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am .....  in Kraft.
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Anlage 1

Zu § 2 Abs. 1:

Staatliche Arbeitsschutzvorschriften, in denen vom Unternehmer zur Verhütung 
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
zu treffende Maßnahmen näher bestimmt sind, sind – in ihrer jeweils gültigen 
 Fassung – insbesondere:
• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),
• Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV),
• Baustellenverordnung (BaustellV),
• Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV),
• Biostoffverordnung (BioStoffV),
• Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),
• Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),
• Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV),
• Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV),
• PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV),
• Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV),
• Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch künstliche 

optische Strahlung (OStrV).

Die vorstehende Auflistung ist nicht abschließend. 

Der gesetzliche Auftrag der Unfallversicherungsträger zur Verhütung von Arbeits-
unfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren gilt auch 
für Unternehmer und Versicherte, die nicht unmittelbar durch die Anwendungs-
bereiche der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften erfasst sind.
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Anlage 2

Zu § 26 Abs. 2:
Voraussetzungen für die Ermächtigung als Stelle für die Aus- und Fortbildung 
in der Ersten Hilfe

Stellen, die Aus- und Fortbildung in der Ersten Hilfe durchführen, bedürfen einer 
schriftlichen Vereinbarung, welche Art und Umfang der Aus- und Fortbildungs-
leistungen und die Höhe der Lehrgangsgebühren regelt. 

1 Allgemeine Grundsätze

1.1 Antrag auf Ermächtigung

Der Antrag auf Ermächtigung ist beim zuständigen Unfallversicherungs-
träger einzureichen.

1.2 Prüfung

Der Unfallversicherungsträger sowie von dem Unfallversicherungsträger 
beauftragte Personen sind jederzeit berechtigt, die Lehrgangsräume, die 
Lehrgangseinrichtungen, die Unterrichtsmittel sowie die Durchführung der 
Lehrgänge zu prüfen.

1.3 Befristung, Widerruf der Ermächtigung

Die Ermächtigung wird befristet und unter dem Vorbehalt des Widerrufes 
nach Prüfung der personellen, sachlichen und organisatorischen Voraus-
setzungen erteilt. 
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1.4 Änderung einer Voraussetzung

Jede Änderung einer Voraussetzung, die der Ermächtigung zugrunde liegt, 
ist unverzüglich dem zuständigen Unfallversicherungsträger anzuzeigen.

2 Personelle Voraussetzungen

2.1 Medizinischer Hintergrund

Der Antragsteller muss nachweisen, dass die Aus- und Fortbildung in 
der Ersten Hilfe unter der Verantwortung eines hierfür geeigneten Arztes 
steht. 

Geeignet sind Ärzte mit dem Fachkundenachweis Rettungsdienst oder der 
Zusatzbezeichnung Rettungsmedizin oder vergleichbarer Qualifikation. 
Ferner müssen die Ärzte eingehende Kenntnisse über Empfehlungen für die 
Erste Hilfe des Deutschen Beirates für Erste Hilfe und Wiederbelebung bei 
der Bundesärztekammer besitzen.

2.2 Lehrkräfte

Der Antragsteller muss nachweisen, dass er selbst zur Ausbildung befähigt 
ist oder über entsprechende Lehrkräfte in ausreichender Zahl verfügt. 

Die Befähigung ist gegeben, wenn die Lehrkraft durch Vorlage einer gültigen 
Bescheinigung nachweist, dass sie an einem speziellen Ausbildungslehr-
gang für die Erste Hilfe bei einer geeigneten Stelle zur Ausbildung von 
 Lehrkräften teilgenommen hat. Die Lehrkraft muss in angemessenen Zeit-
abständen fortgebildet werden. 

2.3 Erfahrung in Organisation und Durchführung der Ersten Hilfe

Der Antragsteller muss nachweisen, dass er über besondere Erfahrungen in 
Organisation und Durchführung der Ersten Hilfe verfügt. Das ist der Fall, 
wenn er oder seine Lehrkräfte in der Regel seit mindestens drei Jahren im 
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öffentlichen oder betrieblichen Rettungsdienst tätig sind und Einsatz-
erfahrung nachweisen können. 

2.4 Versicherungsschutz

Der Antragsteller muss nachweisen, dass er eine Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen hat, die eventuelle Personen- und Sachschäden, die im 
Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung stehen, abdeckt.

3 Sachliche Voraussetzungen

3.1 Lehrgangsräume, -einrichtungen und Unterrichtsmittel

Für die Lehrgänge müssen geeignete Räume, Einrichtungen und Unter-
richtsmittel vorhanden sein. Es muss mindestens ein Raum zur Verfügung 
stehen, in dem 20 Personen durch theoretischen Unterricht, praktische 
Demonstrationen und Übungen in der Ersten Hilfe unterwiesen werden 
 können. Der Raum muss über ausreichende Beleuchtung verfügen. Zudem 
müssen Sitz- und Schreibmöglichkeiten sowie Waschgelegenheiten und 
Toiletten vorhanden sein. 

Es müssen die notwendigen Unterrichtsmittel, insbesondere Demonstra-
tions- und Übungsmaterialien sowie geeignete Medien, wie Tageslicht-
projektor und Lehrfolien, vollzählig und funktionstüchtig zur Verfügung 
 stehen. 

Die Demonstrations- und Übungsmaterialien, insbesondere die Geräte zum 
Üben der Atemspende und der Herzdruckmassage, unterliegen besonderen 
Anforderungen der Hygiene und müssen nachweislich desinfiziert werden.

Anlage 2
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4 Organisatorische Voraussetzungen

4.1 Anzahl der Teilnehmer

An einem Lehrgang sollen in der Regel mindestens 10 und nicht mehr 
als 15 Personen teilnehmen. Die Teilnehmerzahl darf jedoch, auch bei 
Anwesenheit eines Ausbildungshelfers, 20 Personen nicht übersteigen.

4.2 Ausbildungsleistung

Der Antragsteller muss gewährleisten, dass jährlich mindestens  100 Ver-
sicherte aus- oder fortgebildet werden.

4.3 Inhalt und Umfang der Lehrgänge

Die Aus- und Fortbildung muss nach Inhalt und Umfang sowie in metho-
disch-didaktischer Hinsicht mindestens dem Stoff entsprechen, der in 
sachlicher Übereinstimmung mit den in der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Erste Hilfe vertretenen Hilfsorganisationen und unter Berücksichtigung von 
Empfehlungen des Deutschen Beirates für Erste Hilfe und Wiederbelebung 
bei der Bundesärztekammer in den Lehrplänen und Leitfäden zum Erste-
Hilfe-Lehrgang festgelegt ist.

4.4 Teilnehmerunterlagen

Jedem Teilnehmer an einer Aus- und Fortbildungsmaßnahme ist eine Infor-
mationsschrift über die Lehrinhalte auszuhändigen, die mindestens den 
Inhalten der DGUV Information 204-007 „Handbuch zur Ersten Hilfe“  
(bisher BGI/GUV-I 829) entspricht.

4.5 Teilnahmebescheinigung

Jedem Teilnehmer ist eine Teilnahmebescheinigung auszuhändigen. Die 
Bescheinigung über die Aus- und die Fortbildung in der Ersten Hilfe darf 
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jeweils nur erteilt werden, wenn die Lehrkraft die Überzeugung gewonnen 
hat, dass der Teilnehmer nach regelmäßigem Besuch die erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten gemäß Abschnitt 4.3 besitzt.

4.6 Dokumentation

Die ermächtigte Stelle hat über die durchgeführten Lehrgänge folgende 
Aufzeichnungen zu führen:
• Art der jeweiligen Aus- oder Fortbildungsmaßnahme,
• Ort und Zeit der Maßnahme,
• Name des verantwortlichen Arztes,
• Name der Lehrkraft,
• Name, Geburtsdatum und Unterschrift des Teilnehmers,
• Arbeitgeber des Teilnehmers,
• Kosten tragender Unfallversicherungsträger.

Die Aufzeichnungen sind fünf Jahre aufzubewahren und auf Anforderung 
des Unfallversicherungsträgers vorzulegen.

5 Besondere Voraussetzungen für die Erste-Hilfe-Aus- und -Fort-
bildung in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder

Diese Ausbildung enthält Erste-Hilfe-Maßnahmen für Erwachsene und 
 Kinder und bedarf neben den oben genannten Voraussetzungen auf die 
Ausbildungsform abgestimmte Lehrgangsinhalte, weitere sachliche 
 Ausstattungen, eine Zusatzqualifikation der Lehrkräfte sowie die Aus-
händigung einer Informationsschrift, die mindestens der DGUV Informa-
tion 204-008 „Handbuch zur Ersten Hilfe in Bildungs- und Betreuungsein-
richtungen für Kinder“ (bisher BGI/GUV-I 5146) entspricht.
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NULL Alkohol und NULL Cannabis  
bei Arbeit und Bildung

Zur Entkrimininalisierung von Cannabis in Deutschland – Folgen für  Arbeitsplätze,  
Arbeitsunfälle, Bildungseinrichtungen und die gesetzliche Unfallversicherung

Die geplante Freigabe des Konsums von Cannabis in 
Deutschland ist im Koalitionsvertrag der Bundesregie-
rung 2021-2025 verankert. Dem Kabinett der Bundesregie-
rung wurde vom Bundesgesundheitsministerium (BMG) 
am 16. August 2023 ein entsprechender Gesetzesentwurf 
vorgelegt. Parallel zum positiven Kabinettsbeschluss des 
Gesetzentwurfes wurde vom BMG der Startschuss für eine 
Cannabis-Präventionskampagne gegeben [1].

Vor diesem Hintergrund positioniert sich die gesetzliche 
Unfallversicherung wie folgt:

Positionierung der gesetzlichen  
Unfallversicherung

Als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung treten 
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen sowie ihr Spit-
zenverband, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
e.V. (DGUV) dafür ein, Alkohol und Cannabis am Arbeits-
platz und in Bildungseinrichtungen gleich zu behandeln. 
Das heißt: In beiden Fällen muss ein Konsum, der zu 
Gefährdungen an Arbeitsplätzen und in Bildungseinrich-
tungen führen kann, ausgeschlossen sein. Deshalb:

NULL Alkohol und NULL Cannabis bei Arbeit und Bildung.

Die Unfallversicherungsträger und die DGUV verweisen 
in diesem Zusammenhang auf ihre Unfallverhütungsvor-
schrift „Grundsätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1). 
Die Regelungen sind eindeutig: Nach § 15 Abs. 2 DGUV 
Vorschrift 1 dürfen Versicherte sich durch den Konsum von 
Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln 
nicht in einen Zustand versetzen, durch den sie sich 
selbst oder andere gefährden können. Gleichzeitig dürfen 
Unternehmer nach § 7 Abs. 2 DGUV Vorschrift 1 Versi-
cherte, die erkennbar nicht in der Lage sind, eine Arbeit 
ohne Gefahr für sich oder andere auszuführen, mit dieser 
Arbeit nicht beschäftigen.

Die gesetzliche Unfallversicherung verbindet ihre Positio-
nierung mit folgenden Forderungen an die Politik:

• Cannabiskonsum darf nicht dazu führen, dass man 
sich selbst oder andere gefährdet. Hierüber besteht 
Konsens. Schwierigkeiten bestehen jedoch mit Blick 
auf die Frage, wie im Verdachtsfall eine Beeinträchti-
gung des Reaktionsvermögens durch Cannabis fest-
gestellt werden kann. Die Entkriminalisierung von 
Cannabis ist daher mit der Förderung von Forschungs-
projekten zu verbinden, um evidenzbasierte Kriterien 
für eine Beeinträchtigung des Verhaltens- und Reak-
tionsvermögens durch den Konsum von Cannabis zu 
identifizieren, die zu einer Selbst- und/oder Fremdge-
fährdung führen kann.

• Die Debatte über die „Freigabe“ von Cannabis darf 
nicht dazu führen, dass die Wirkung von Cannabis ver-
harmlost wird. Die Entkriminalisierung von Cannabis 
ist daher mit öffentlichkeitswirksamen Informations-
kampagnen zu verbinden, die über die Wirkung von 
Cannabis aufklären und insbesondere klar auf die da-
mit verbundenen Risiken für Sicherheit und Gesundheit 
hinweisen.

Die gesetzliche Unfallversicherung unterstützt Unter-
nehmen und Einrichtungen bereits seit Jahren mit Bera-
tung und Informationen zur betrieblichen Suchtpräven-
tion und zu Auswirkungen des Konsums von Betäubungs-
mitteln auf Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. 
Diese Aktivitäten umfassen heute schon den Konsum von 
Cannabis. Mit Blick auf die geplanten gesetzlichen Ände-
rungen werden Berufsgenossenschaften, Unfallkassen 
und die DGUV ihre bestehenden Aktivitäten fortführen 
– auch im Zusammenspiel mit anderen Akteurinnen und 
Akteuren in der betrieblichen und schulischen Prävention.



Hintergrund

Höhere Gefährdungen unter Einfluss von Alkohol und 

Drogen

Alkohol am Arbeitsplatz stellt seit Jahrzehnten ein 
Problem dar, bei dem niemand wegschauen kann. Unter-
suchungen zeigen, dass etwa 10 % der Arbeitnehmenden 
übermäßig viel Alkohol konsumieren [2], wodurch die 
Konzentration am Arbeitsplatz nachlässt. Nach Schät-
zungen des Forschungsinstitutes „Sucht Schweiz“ sollen 
20 % aller Arbeitsunfälle auf Alkoholkonsum zurückzu-
führen sein [3]. Cannabis-Konsum kann die Verkehrstüch-
tigkeit im Straßenverkehr beeinträchtigen. Neben der ggf. 
adäquaten rechtlichen Behandlung sind bei Cannabis-
Konsumenten auch Auswirkungen am Arbeitsplatz und 
bei Arbeitsunfällen sowie in Bildungseinrichtungen zu 
erwarten. Bekannte mögliche kurzfristige Auswirkungen 
des Cannabis-Konsums sind beispielsweise erhöhte 
Lichtempfindlichkeit, Euphorisierung, die Beeinträchti-
gung des Kurzzeitgedächtnisses, erhöhte Risikobereit-
schaft oder Gleichgültigkeit gegenüber Gefahren sowie 
verlängerte Reaktionszeiten.

In Bildungseinrichtungen führt Cannabis-Konsum zu 
Beeinträchtigungen des Lernens und zu unmittelbaren 
Gefährdungen in Schule, Ausbildung und Studium, z. B. 
im Sportunterricht oder bei der Werkzeugnutzung und 
Maschinenbedienung. Besonders negative langfristige 
Folgen sind bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zu erwarten [4]. Da das Gehirn sich im Alter zwischen 17 
und 25 Jahren in einer komplexen Umstrukturierungs-
phase befindet, die durch den Konsum von Cannabis 
beeinträchtigt wird, besteht u. a. die erhöhte Gefahr lang-
fristig eingeschränkter kognitiver Leistungsfähigkeit und 
damit schlechter oder fehlender Bildungsabschlüsse. 
Die Wirkungen von Cannabis sind zwar beim Menschen 
individuell unterschiedlich, aber in jedem Falle sind sie 
nicht mit einer verantwortungsvollen Ausübung von vielen 
Tätigkeiten und den Leistungsanforderungen in Straßen-
verkehr, Schule, Ausbildung, Studium und Beruf vereinbar 
– dies insbesondere, wenn Dritte wie Kolleginnen und 
Kollegen und Mitschülerinnen und Mitschüler durch nicht 
situationsgerechtes wie verzögertes Handeln oder Nicht-
handeln gefährdet werden können. Gleichwohl besteht 
hier für viele Tätigkeiten noch Bedarf für Forschung und 
juristische Begleitung.

Cannabis und Arbeit und Bildung

Ein Cannabis-Konsum in der Freizeit lässt sich am Arbeits-
platz oder einer Bildungseinrichtung im Allgemeinen ohne 
eine regelmäßige Testverpflichtung nicht nachweisen. 
Es ist möglich, dass viele Cannabis-Konsumenten ihre 
Aufgaben am Arbeitsplatz ebenso sorgfältig wie Beschäf-
tigte erledigen, die keine Drogen konsumiert haben. 
Arbeitgeber können in der Regel nicht erkennen, ob und 
in welchem Umfang Beschäftigte Cannabis in ihrer Freizeit 

zum „Genuss“ konsumieren oder nicht. Dennoch stellen 
diese Beschäftigten für andere auf Grund der häufigen 
Cannabis-Wirkungen eine potenzielle Gefahr dar.

Ein regelmäßiger Konsum wird insbesondere bei Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in Bildungseinrichtungen 
durch deutliche Leistungseinschränkungen und Persön-
lichkeitsveränderungen auffallen. Bildungseinrichtungen 
sollten dem mit frühen Präventionsangeboten entgegen-
wirken.

Arbeits- oder Wegeunfälle unter Cannabis-Einfluss

Derzeit führen in Deutschland Arbeits- oder Wegeunfälle 
unter Cannabis-Einfluss nicht zwingend zum Leistungs-
ausschluss der gesetzlichen Unfallversicherung (Sozialge-
richt Osnabrück im Urteil vom 07.02.2019 / S19U40/18 zu 
einem Radfahrer- Wegeunfall mit unfallverursachendem 
Fehlverhalten bei 10 ng THC im Blut), da es im Unterschied 
zu Alkohol keine gesicherte Dosis-Wirkung-Beziehung 
und damit auch keinen Wert für eine absolute Fahruntüch-
tigkeit gibt. In Analogie zur Fahrtüchtigkeit unter Alkohol 
kann für eine Einschätzung und Beurteilung der Arbeits-
fähigkeit unter Cannabiseinwirkung – insbesondere bei 
verantwortungsvollen Tätigkeiten mit Auswirkungen für 
andere – eine Beeinträchtigung der Leistungs- und Reakti-
onsfähigkeit angenommen werden.

Grenzwerte

Auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar wurde diskutiert, 
ob im Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht die Möglich-
keit einer Gleichbehandlung von Alkohol und Cannabis 
besteht. Derzeit gibt es für den Straßenverkehr einen 
Alkohol-Grenzwert von 0,5 Promille und einen nur mess-
technisch begründeten Cannabis-Grenzwert von 1 ng THC 
pro ml Blut, ab denen Fahrten als unter Drogeneinfluss 
ausgeführt geahndet werden können. Der Verkehrsge-
richtstag 2022 hat dem Gesetzgeber deshalb empfohlen, 
den derzeit angewandten Grenzwert für die THC-Konzent-
ration von 1 ng THC pro ml Blutserum angemessen herauf-
zusetzen [5].

Festzuhalten ist, dass für viele Tätigkeiten weiterer Bedarf 
für Forschung und juristische Begleitung insbesondere 
hinsichtlich der Handhabung möglicher Interventionen 
besteht.
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Weiterführende Informationen

Die DGUV, die BG BAU und die BZgA geben Unternehmen und Bildungseinrichtungen  
entsprechende Hilfestellungen und Informationen:

[6]  DGUV Information 206–009 „Suchtprävention in der Arbeitswelt – Handlungsempfehlungen“  
(inkl. beispielhafte Betriebsvereinbarung)

[7] BG BAU: BG Bausteine D 510 “Gefährdung durch stoffgebundene Suchtmittel”.

[8] Informationsportal der BZgA zur Cannabis-Prävention

[1] https://www.bundesgesundheitsministerium.de/infos-cannabis.html

[2] https://www.kenn-dein-limit.de/alkoholkonsum/alkoholkonsum-in-deutschland (BZgA)

[3] https://www.alcoolautravail.ch/de/einige-zahlen-176 (Forschungsinstitut „Sucht Schweiz“)

[4]  https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Drogen_und_Sucht/
Berichte/Broschuere/BMG_CaPris_A5_Info_web.pdf (Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung: Ergebnisse  
der CaPRis-Studie – Cannabis: Potential und Risiken. Eine wissenschaftliche Analyse)

[5]  https://www.gdv.de/resource/blob/86056/abf81b54c1b0aeecb02f481b9aafd978/arbeitskreis-ii-empfehlung-
2020-data.pdf (Verkehrsgerichtstag Goslar 2022)

[6] https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/1268 (DGUV Information)

[7] https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Bausteine/d_510/d_510.pdf (Baustein BG BAU)

[8] www.cannabispraevention.de (Informationsportal der BZgA)
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EUROPÄISCHE KOMMISSION
GENERALDIREKTION MOBILITÄT UND VERKEHR

Direktion C - Landverkehr
C.1 - Straßenverkehr

Brüssel,
MOVE.DDG2.C.1

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER DES AUSSCHUSSES FÜR STRAßENVERKEHR

Betreff: Nachrüstung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem
Mitgliedstaat ihrer Zulassung betrieben werden, mit einem intelligenten
Fahrtenschreiber v2 bis zum 31. Dezember 2024 bzw. 18. August 2025.

1. Mit Verordnung (EU) 2020/1054 des Europäischen Parlaments und des Rates1 wurde

die Pflicht eingeführt, Fahrzeuge, die in einem anderem Mitgliedstaat als dem

Mitgliedstaat ihrer Zulassung betrieben werden, mit der neuesten Version des

Fahrtenschreibers gemäß den von den Mitgesetzgebern festgelegten

Anforderungen/Konstruktionsanforderungen (intelligenter Fahrtenschreibers v2)

nachzurüsten. Bei Fahrzeugen, die aktuell mit einem analogen oder digitalen nicht-
intelligenten Fahrschreiber ausgerüstet sind und bei denen die Unternehmen mit
einem Einsatz in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat der Zulassung

rechnen, muss die Nachrüstung bis zum 31. Dezember 2024 erfolgen( 2 ). Bei

Fahrzeugen, die aktuell mit einem intelligenten Fahrschreiber v1 ausgerüstet sind
und bei denen die Unternehmen mit einem Einsatz in einem anderen Mitgliedstaat
als dem Mitgliedstaat der Zulassung rechnen, muss die Nachrüstung bis zum 18.
August 2025 erfolgen(3).

2. Nach Schätzung der GD MOVE müssen in der gesamten Union bis Ende 2024 mehrere

Hunderttausend Fahrzeuge und weitere Hunderttausende bis 18. August 2025

nachgerüstet werden. Der Umrüstungszeitraum, der am 21. August 2023 beginnt,

beträgt somit 16 Monate für Fahrzeuge, die vor dem 15. Juni 2019 (erste verpflichtende

Ausrüstung mit dem intelligenten Fahrtenschreiber v1) zugelassen wurden, und 24

Monate für Fahrzeuge, die zwischen dem 15. Juni 2019 und dem 20. August 2023

zugelassen wurden. Anhand einer Hochrechnung und in Anbetracht der Pflicht zur

regelmäßigen, mindestens alle zwei Jahre vorzunehmenden Überprüfung der

Fahrtenschreiber(4), schätzt die GD MOVE, dass bei Nutzung dieser planmäßigen
Überprüfung zur Ersetzung des bestehenden Fahrtenschreibers durch einen
intelligenten Fahrtenschreiber v2 bis zu 80 % der Fahrzeuge keinen zusätzlichen

(1)  Verordnung (EU) 2020/1054 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2020 zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 561/2006 hinsichtlich der Mindestanforderungen an die maximalen täglichen und wöchentlichen Lenkzeiten,
Mindestfahrtunterbrechungen sowie täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten, und der Verordnung (EU) Nr. 165/2014
hinsichtlich der Positionsbestimmung mittels Fahrtenschreibern (ABl. L 249 vom 31.7.2020, S. 1) ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1054/oj)

(2)  Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014
(3)  Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 165/2014
(4) Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014
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Termin in einem Einbaubetrieb bzw. in einer Werkstatt allein für die Umrüstung
des Fahrtenschreibers benötigen werden.

3. Sollten die Unternehmen sich nicht ihrer Verpflichtung zur Nachrüstung bewusst sein

oder entscheiden, den bestehenden Fahrtenschreiber nicht anlässlich einer regelmäßigen

Überprüfung auszutauschen, so entstehen ihnen hierdurch zusätzliche Kosten und es

besteht das Risiko, dass gegen Ende der Nachrüstungsfristen bei den Einbaubetrieben,

Werkstätten und Herstellern der Fahrtenschreiber Kapazitätsprobleme aufgrund einer

Nachfragespitze entstehen.

4. Die Hersteller der Fahrtenschreiber und Vertreter der Verkehrsunternehmen haben der

GD MOVE in den vergangenen Wochen signalisiert, dass die Lieferung intelligenter

Fahrtenschreiber v2 – entgegen den Beobachtungen zwischen Juli und Dezember 2023

– offenbar nicht mehr problematisch ist. Es wächst jedoch die Sorge, dass die

regelmäßige Überprüfung der Fahrtenschreiber aktuell nicht genutzt wird, um den

bestehenden Fahrtenschreiber durch einen intelligenten Fahrtenschreiber v2 zu ersetzen.

5. Um unnötige, zusätzliche Nachrüstungskosten für die Unternehmen zu vermeiden, die

Vorteile des intelligenten Fahrtenschreibers v2 baldmöglichst nutzen zu können und

sicherzustellen, dass während des gesamten Umrüstungszeitraums die erforderlichen

Werkstattkapazitäten sowie ausreichend intelligente Fahrtenschreiber v2 verfügbar

sind, empfiehlt die GD MOVE den Mitgliedstaaten nachdrücklich:

(i) die zugelassenen Einbaubetriebe und Werkstätten auf die kommenden
Fristabläufe für die Umrüstung hinzuweisen und

(ii) die in ihrem Mitgliedstaat niedergelassenen Unternehmen zu sensibilisieren
und zu ermutigen, die regelmäßige Überprüfung der Fahrtenschreiber so zu
planen, dass der Austausch des Fahrtenschreibers in den entsprechenden
Fahrzeugen im Rahmen der Überprüfung erfolgt.

6. Die GD MOVE wird in den kommenden Tagen ein ähnliches Schreiben an die Vertreter

der Verkehrsunternehmen schicken, um sie an diese Verpflichtung zu erinnern, wenn

sie beabsichtigen, nach Fristablauf ihre Fahrzeuge in anderen Mitgliedstaaten zu

betreiben.

7. Diese Mitteilung erfolgt vor dem Hintergrund der bei Fristablauf am 21. August 2023

von den Mitgliedstaaten festgestellten Schwierigkeiten, als ein ausreichendes Angebot

von intelligenten Fahrtenschreibern v2 infrage gestellt wurde. Damals informierte die

GD MOVE die Mitgliedstaaten, dass sie die einschlägigen Beteiligten – auch die

Hersteller der Fahrtenschreiber – kontaktieren würde, um auszuloten, wie eine

Wiederholung dieser Situation bei Ablauf künftiger Umrüstungsfristen vermieden

werden kann. Diese Konsultationen bestätigten, dass die wichtigste Maßnahme zur

Erleichterung der Nachrüstung darin besteht, dass die Verkehrsunternehmen den

Austausch der Fahrtenschreiber vorziehen (und nicht bis zur letzten Minute warten) und
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soweit als möglich die planmäßige, regelmäßige Überprüfung des Fahrtenschreibers zur

Nachrüstung nutzen. Die Hersteller der Fahrtenschreiber haben, wie schon erwähnt, der

GD MOVE mitgeteilt, dass sie ihrerseits im Fertigungsprozess entsprechende Vorsorge

getroffen haben, um den erwarteten Anstieg der Nachfrage befriedigen zu können. Im

Hinblick auf die Interessen aller Beteiligten bittet die GD MOVE die Mitgliedstaaten

höflichst um sorgfältige Beachtung von Punkt 5.
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Hinweise zur Maut -  Voranmeldemöglichkeit zur Handwerkerausnahme 

 

Die Voranmeldemöglichkeit zur Handwerkerausnahme über 3,5 t bis unter 7,5 t (ab 

1.7.2024 relevant) wird eröffnet. Das Rundschreiben gibt Hinweise insbesondere zur Prob-

lematik der Bezugnahme auf „technisch zulässige Gesamtmasse“ seit 1. Dezember 2023 im 

Bereich ab 7,5 t.  

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

anbei erhalten Sie aktuelle Hinweise zur Bundesfernstraßenmaut. 

 

1. Voranmeldung zur Handwerkerausnahem für den Bereich über 3,5 t bis unter 7,5 

t technisch zulässige Gesamtmasse (tzGm) und Handwerkerausnahme 

Voraussichtlich ab 1. Juli 2024 wird die Bundesfernstraßenmaut auf den Bereich über 3,5 t 

bis unter 7,5 t tzGm ausgedehnt. Durch die vom Handwerk auf europäischer Ebene und 

dann im Bundesfernstraßenmautgesetz durchgesetzte Handwerkerausnahme wird ein 

Großteil der Handwerksbetriebe auch zukünftig von Mautzahlungen freigestellt bleiben. 

 

Bitte beachten Sie, dass diese Mautpflicht nur relevant wird, wenn auch das „Motorfahr-
zeug“ über 3,5 t tzGm aufweist. Nur in diesem Fall wird die tzGm eines Anhängers mitge-

zählt. Die Handwerkausnahme gilt nur bis unter 7,5 t tzGm. 

 

Hierzu erklärt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV): „Die Handwer-
kerausnahme gilt, wenn das Fahrzeug (mit mehr als 3,5 und weniger als 7,5 Tonnen tech-

nisch zulässige Gesamtmasse) von einer oder einem Mitarbeitenden des Handwerksbetriebs 

gefahren wird und Material, Ausrüstungen oder Maschinen transportiert werden, die zur 

mailto:benke@zdh.de
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Ausführung der Dienst- und Werkleistungen des Handwerksbetriebs notwendig sind, oder 

wenn handwerklich gefertigte Güter transportiert werden, die im eigenen Handwerksbetrieb 

hergestellt, weiterverarbeitet oder repariert werden/wurden. Die Voraussetzungen für die 

Handwerkerausnahme erfüllen alle Berufe, die in den Anlagen A und B der Handwerksord-

nung aufgeführt sind, sowie in Deutschland anerkannte Ausbildungsberufe, die dem Hand-

werk zugeordnet sind und deren Tätigkeitsprofil mit dem eines Handwerksberufs vergleich-

bar ist.“  

Die nach Angaben des BMDV „abschließende Liste“ der unter die Handwerkerausnahme 

fallenden Berufe wird auf der Website des Bundesamtes für Mobilität und Logistik (BALM) 

veröffentlicht. 

 

Es gibt für Handwerksbetriebe die Möglichkeit, sich auf freiwilliger Basis vorab bei Toll Coll-

ect als „mautbefreit“ eintragen zu lassen, um die regelmäßige Zustellung von Klärungs-

schreiben von „Mautbrücken“ und „Mautsäulen“ zu vermeiden. Zur Eintragung der Vorab-

befreiung sind Angaben zum Unternehmensnamen und Sitz, zur Eintragung gemäß den An-

lagen der Handwerksordnung A, B1 und B2 sowie zu den auf den Betrieb gemeldeten Fahr-

zeugen erforderlich. Unabhängig davon, muss bei jeder Einzelfahrt die Einhaltung der Vo-

raussetzungen der Handwerkerausnahme gewährleistet sein.  

 

Nach Angaben des BALM und des BMDV vom heutigen Tag wird diese Vorabmeldemöglich-

keit am 13.03.2024 um 12:00 Uhr auf der Seite von TollCollect eröffnet:  

• https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Standardartikel_Buehne/Tonnageabsen-

kung_und_Handwerkerausnahme.html 

Meldeportal von Toll Collect: 

• https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/rund_um_die_maut/anzeige_ei-

ner_handwerklichen_taetigkeit/formular_anzeige_handwerkliche_taetig-

keit.html#/kundendaten 

FAQ zur Meldung für die Handwerkerausnahme: 

• https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/service/fragen___antworten/mautaen-

derungen_2023_und_2024/handwerkerfahrzeuge_melden/p1745_faq_mel-

dung_zur_handwerkerausnahme.html 

Der ZDH befindet sich seit Herbst 2023 im Austausch mit dem BMDV und dem BALM über 

eine praxisgerechte Auslegung und gewerkespezifische Details der Handwerkerausnahme. 

Ebenfalls am 13. März 2024 wurden weitere Informationen und eine erste FAQ auf den 

Seiten von BALM und Toll Collect veröffentlicht: 

• https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/service/fragen___antworten/mautaen-

derungen_2023_und_2024/handwerkerausnahme/p1745_faq_handwerkeraus-

nahme.html 

Leider konnte der ZDH aufgrund der fehlenden Vorlaufzeit die neuen Regelungen noch 

nicht abschließend prüfen und mit unseren bisherigen Anregungen und Forderungen 

https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Standardartikel_Buehne/Tonnageabsenkung_und_Handwerkerausnahme.html
https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Standardartikel_Buehne/Tonnageabsenkung_und_Handwerkerausnahme.html
https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/rund_um_die_maut/anzeige_einer_handwerklichen_taetigkeit/formular_anzeige_handwerkliche_taetigkeit.html#/kundendaten
https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/rund_um_die_maut/anzeige_einer_handwerklichen_taetigkeit/formular_anzeige_handwerkliche_taetigkeit.html#/kundendaten
https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/rund_um_die_maut/anzeige_einer_handwerklichen_taetigkeit/formular_anzeige_handwerkliche_taetigkeit.html#/kundendaten
https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/service/fragen___antworten/mautaenderungen_2023_und_2024/handwerkerfahrzeuge_melden/p1745_faq_meldung_zur_handwerkerausnahme.html
https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/service/fragen___antworten/mautaenderungen_2023_und_2024/handwerkerfahrzeuge_melden/p1745_faq_meldung_zur_handwerkerausnahme.html
https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/service/fragen___antworten/mautaenderungen_2023_und_2024/handwerkerfahrzeuge_melden/p1745_faq_meldung_zur_handwerkerausnahme.html
https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/service/fragen___antworten/mautaenderungen_2023_und_2024/handwerkerausnahme/p1745_faq_handwerkerausnahme.html
https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/service/fragen___antworten/mautaenderungen_2023_und_2024/handwerkerausnahme/p1745_faq_handwerkerausnahme.html
https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/service/fragen___antworten/mautaenderungen_2023_und_2024/handwerkerausnahme/p1745_faq_handwerkerausnahme.html
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abgleichen. Sobald das erfolgt ist, erstellt der ZDH Handreichungen zur Information der Be-

triebe. Nach erster Durchsicht scheinen die meisten Interpretationen sowie die Anforderun-

gen der Vorabmeldung unter Vorbehalt weiterer Prüfungen als passfähig. Gerne können Sie 

uns weitere Hinweise oder erste Praxiserfahrungen per E-Mail an benke@zdh.de übermit-

teln. 

 

2. Erinnerung: Gewichtsbereich ab 7,5 Tonnen technisch zulässige Gesamtmasse: 

Problematik der „technisch zulässigen Gesamtmasse“ 

 

Wie bereits mehrfach berichtet, gelten seit 1. Dezember 2023 im schon länger mautpflichti-

gen Gewichtsbereich ab 7,5 t Gesamtmasse diverse Modifikationen. Für das Handwerk rele-

vant ist vor allem die Anpassung der Definition der mautrelevanten Gesamtmasse von Be-

lang: Wir erinnern daran, dass im aktuellen Bundesfernstraßenmautgesetzes aufgrund eu-

roparechtlicher Vorgaben nicht mehr auf die „zulässige Gesamtmasse“ (= „zulässiges Ge-
samtgewicht (zGG)“) Bezug genommen wird, sondern die „technisch zulässige Gesamt-

masse“ (tzGm) bildet ab 1. Dezember 2023 die Grundlage zur Beurteilung, ob ein Fahrzeug 

oder ein Fahrzeugzug in die Mautpflicht fällt. 

 

Dies kann für einige Handwerksbetriebe Probleme schaffen, die in der Vergangenheit aus 

unterschiedlichen Gründen (Führerschein, Geschwindigkeitsbegrenzung etc.) „abgelastet“ 
und damit die zulässige Gesamtmasse reduziert haben, um unter die Grenze von 7,5 t zu 

kommen. Soweit es sich dabei um eine rein „formale“ rechtliche Ablastung handelt, wird 

diese in den Fahrzeugpapieren meist nur unter „F.2: Im Zulassungsmitgliedsstaat zulässige 

Gesamtmasse in kg“ und nicht unter „F.1: Technisch zul. Gesamtmasse in kg“ eingetragen. 

Bei einigen Modellen erfolgte so eine Ablastung bereits durch die Hersteller. 

 

Wenn die Modifikation lediglich unter F.2. erfolgte, kann das dazu führen, dass einzelne Be-

triebe seit Gültigkeit des Gesetzes in den Mautpflicht fallen, wenn sie nun die Grenze von 

7,5 Tonnen erreichen oder überschreiten. In diesem Fall wäre schon ab 1. Dezember 2023 

bei Fahrten auf mautpflichtigen Strecken die Maut zu entrichten – entweder über das Ein-

schalten bzw. den Einbau einer On-Board-Unit oder durch die Meldung von Einzelstrecken 

per Internet oder Mautautomaten. Mittlerweile sind schon Bußgeldverfahren in dieser 

Frage bekannt. 

 

Der ZDH hat BMDV und des BALM bereits mehrfach auf dieses Problematik hingewiesen. Es 

gibt mit Verweis auf den europarechtlich vorgegebenen Rahmen jedoch keine Zusage auf 

Kulanz und Modifikationen.  

 
Toll Collect hat für bereits registrierte Fahrzeuge, bei denen bisher keine tzGm hinterlegt 

ist, die Gewichtsangabe aus dem Feld zGG in das neue Feld tzGm übernommen. Betriebe 

sollten überprüfen, ob dies korrekt ist. 

 

Alle Betriebe, die über abgelastete Fahrzeuge im angesprochenen Gewichtsbereich verfü-

gen, sollten deshalb schnellstmöglich klären, ob sie ggf. seit 12/2023 in die Mautpflicht 
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fallen oder innerhalb einer schon bestehenden Mautpflicht Änderungen eintreten, durch 

die sie in eine höhere Gewichtsklasse eingeordnet werden. Dann wäre Maut zu entrichten 

und ggf. eine Anmeldung bei Toll Collect vorzunehmen, um Bußgelder zu vermeiden. 

 

Aktuell wird von Prüfinstitutionen (Dekra, TÜV) noch regelmäßig auf Antrag und bei Prü-

fung typabhängiger Voraussetzungen eine Umtragung der Angaben in F.2 (zulässige Ge-

samtmasse im Mitgliedstaat) in F.1 (tzGm) vorgenommen, insbesondere bei Ablastungen, 

die nur zur geringen Überschreitung der Grenze von 7,5 t führen. Anschließend wäre diese 

Änderung bei den Zulassungsbehörden zu melden und ggf. die Angaben bei Toll Collect zu 

modifizieren. Die Voraussetzungen müssen jeweils individuell geklärt werden. Eine pau-

schale Aussage zu den Fällen, wo das möglich ist, kann nicht gegeben werden.  

 

Es ist dringend zu raten, möglichst zeitnah diese Modifikation in den Fahrzeugpapieren zu 

prüfen, um Belastungen durch die Maut bzw. Bußgelder zu vermeiden. Ob es absehbar Ein-

schränkungen dieser Praxis der Umtragungen geben könnte, ist nicht klar, aber möglich.  

 

Über die weiteren Entwicklungen werden wir Sie auf dem Laufenden halten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Karl-Sebastian Schulte     Dr. Constantin Terton  

Geschäftsführer     Bereichsleiter 
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Angaben in %
Total n=1.339
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68
15
17

markengebundene Werkstatt / Handel
freie Werkstatt / Handel

nicht beantwortet

3
2
1

7
11

8
1

8
14
16

1
1
1
2
2
5

17

Schleswig-Holstein
Hamburg

Bremen
Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Hessen

Rheinland-Pfalz
Saarland

Baden-Württemberg
Bayern

Mecklenburg-Vorpommern
Berlin

Brandenburg
Sachsen-Anhalt

Sachsen
Thüringen

nicht beantwortet

7
21
21

13
13

8
18

Weniger als 5.000 Einwohner
5.000 bis unter 20.000 Einwohner

20.000 bis unter 50.000 Einwohner
50.000 bis unter 100.000 Einwohner

100.000 bis unter 500.000 Einwohner
500.000 Einwohner und mehr

nicht beantwortet

Art des Geschäftsbetrieb

Ortsgröße des Betriebsstandortes

Bundesland

3
17
21

14
18

9
17

1-5 Mitarbeiter
6-20 Mitarbeiter

21-50 Mitarbeiter
51-100 Mitarbeiter

101-500 Mitarbeiter
Mehr als 500 Mitarbeiter

nicht beantwortet

Anzahl der Mitarbeiter

Alter: Ø 21
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54

45

39

31

30

22

17

16

11

5

23

19

26

18

23

14

20

18

14

6

9

13

13

16

21

16

22

22

25

20

14

23

22

35

26

48

41

44

51

70

Google

Praktika

Unternehmenswebsite / Karriereseite

Online Jobbörsen

Social Media

Agentur für Arbeit

Ausbildungs- und Karrieremessen

Ansprache von Lehrer:innen und Eltern

Schulveranstaltungen und -vorträge

Stellenanzeigen in der Tagespresse

ja eher ja eher nein nein



55

38

30

24

21

15

15

13

5

29

36

37

38

27

33

29

26

14

13

19

21

26

31

40

37

43

48

3

7

11

11

21

12

19

18

33

ja eher ja eher nein nein
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deiner Meinung 
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Nachwuchs- und 
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Kfz-Gewerbe?

Angaben in %; nur 
gültige Antworten 

ohne weiß nicht 
/k.A.
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Gehälter sind zu niedrig

Fehlende Berufsorientierung an Schulen

Mangelnde Bekanntheit der Karrieremöglichkeiten

Mangelnde Attraktivität der Berufsbilder

Unsichere Zukunftsaussichten im Kfz-Gewerbe

Fehlende Eignung bei den Bewerber:innen

Kfz-Gewerbe als Arbeitgeber zu unattraktiv

Zu hoher Anspruch an Mitarbeitende/Azubis

Zu viele Mitbewerber in der Region



Mehr Informationen zu den Betrieben, dem Berufsbild und der 
Ausbildung / Weiterbildung sind wünschenswert.

Fehlende Informationen auf www.wasmitautos.com
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Frage: Welche 
Informationen 
haben dir auf 

wasmitautos.com 
gefehlt?

Januar 2024 6

Betriebe aus meiner Region nicht vertreten

Durchschnittsgehalt, Durchschnittsarbeitszeiten wäre schön zu wissen 
aufgrund von Planung hin bezüglich des Privatlebens (Hobbys)

Einblicke in mehr Unternehmen

Evt. eine Liste mit Unternehmen in meiner Nähe und ein 
Ranking/ eine Bewertung dieser genaue Tätigkeiten

Inhalte des Ausbildungsberufs

Konkrete Informationen zur Weiterbildung

Mehr Informationen über den Alltag eines 
Kaufmanns

Ob die Azubis ausgenützt werden

Über Weiterbildung und Karrierechance

Verdienst, Arbeitszeiten, 4-Tage Woche

Zu dem Personal Genaueres
zu wenig Information zur Ausbildung selbst



76

74

66

65

52

49

48

46

16

21

22

26

31

40

36

41

37

27

2

3

7

3

7

12

9

16

43

1

1

1

1

2

2

1

14

wichtig eher wichtig eher unwichtig unwichtig

Nette Kolleg:innen und faires Gehalt sind die wichtigsten 
Aspekte bei der Wahl des Arbeitsgebers

Wichtigkeit der Merkmale von Ausbildungsbetrieben bzw. Arbeitgebern
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Frage: Was ist dir 
bei der Wahl deines

Ausbildungsbe-
triebs und 

Arbeitgebers 
besonders wichtig? 
Angaben in %; nur 
gültige Antworten 

ohne weiß nicht 
/k.A.
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Es gibt nette Kolleg:innen

Es wird ein faires (Ausbildungs-)Gehalt bezahlt

Gute Übernahmechancen nach der Ausbildung

Karrierewege /Weiterentwicklung werden angeboten

Guter Ruf des Betriebs

Attraktive Vorteile für Mitarbeitende und Azubis

Ich kann mich mit den Werten identifizieren

Der Betrieb ist in der Nähe meines Wohnortes

Der Betrieb zeigt regionales und soziales Engagement



Befragung zur
Nachwuchs- und Mitarbeitergewinnung
- Betriebe -



Studiendesign

• Befragungszeitraum: 27.11.2023 bis 21.12.2023

• Anzahl der Teilnehmenden: 1.077

• Teilnehmende: Fach- und Führungskräfte in Kfz-Betrieben 

• Rekrutierung: Verbreitung von Links und QR-Codes in die Zielgruppe
ZDK-Mailings, Datenbank Ausbildungsausweis, Betriebefinder, DAT-Verteiler, Presse, Social

Media, Websites www.autoberufe.de & www.wasmitautos.com

Initiative AutoBerufe – Zukunft durch Mobilität| Studie zur Nachwuchs- und Mitarbeitergewinnung | Auswertung BetriebeJanuar 2024 2



Verortung der Studienteilnehmer:innen
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Angaben in %
Total n=1.077

Januar 2024 3

49
19

32

markengebundene Werkstatt / Handel
freie Werkstatt / Handel

nicht beantwortet

3
1
0

6
17

5
2
2

13
9

1
0
1
2
3
2

32

Schleswig-Holstein
Hamburg

Bremen
Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Hessen

Rheinland-Pfalz
Saarland

Baden-Württemberg
Bayern

Mecklenburg-Vorpommern
Berlin

Brandenburg
Sachsen-Anhalt

Sachsen
Thüringen

nicht beantwortet

8
16
19

8
13

4
32

Weniger als 5.000 Einwohner
5.000 bis unter 20.000 Einwohner

20.000 bis unter 50.000 Einwohner
50.000 bis unter 100.000 Einwohner

100.000 bis unter 500.000 Einwohner
500.000 Einwohner und mehr

nicht beantwortet

Art des Geschäftsbetrieb

Ortsgröße

Bundesland

7
21

16
9
11

4
32

1-5 Mitarbeiter
6-20 Mitarbeiter

21-50 Mitarbeiter
51-100 Mitarbeiter

101-500 Mitarbeiter
Mehr als 500 Mitarbeiter

nicht beantwortet

Anzahl der Mitarbeiter

Alter: Ø 48



37

36

33

27

20

19

18

17

12

46

41

45

39

39

44

40

28

31

15

18

20

29

30

29

34

37

35

2

4

2

6

11

7

8

18

22

ja eher ja eher nein nein

Die fehlende Eignung bei den Bewerber:innen und
fehlende Berufsorientierung an Schulen werden als größte 
Herausforderung wahrgenommen.
Herausforderungen an den Betrieb
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Frage : Die 
Herausforderungen 
bei der Gewinnung 

von Fach- und 
Nachwuchskräften 
in unserer Branche 
sind vielfältig. Bitte 

geben Sie an, ob 
die folgenden 

Aspekte für Ihren 
Betrieb eine 

Herausforderung 
darstellen.  

Angaben in %; nur 
gültige Antworten 

ohne weiß nicht 
/k.A.

Januar 2024 4

Fehlende Eignung bei den Bewerber:innen

Fehlende Berufsorientierung an Schulen

Anspruchshaltung der Bewerber:innen an Beruf

Gehälter sind zu niedrig

Kfz-Gewerbe als Arbeitgeber zu unattraktiv

Mangelnde Bekanntheit der Karrieremöglichkeiten

Mangelnde Attraktivität der Berufsbilder

Unsichere Zukunftsaussichten im Kfz-Gewerbe

Zu viele Mitbewerber in der Region



46

32

31

22

20

20

15

12

10

6

34

34

36

30

25

32

19

21

26

10

12

17

20

24

25

25

29

33

33

29

8

16

13

24

30

24

37

34

31

55

ja eher ja eher nein nein

Das Angebot von Praktika sowie Social Media und die eigene 
Internetseite sind bei der Mitarbeitersuche am 
erfolgversprechendsten.
Genutzte Medien/Kanäle bei der Mitarbeitersuche 
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Frage: Mit welchen 
Medien oder 

Kanälen konnten 
Sie in letzter Zeit 

Erfolge bei der 
Azubi- und 

Mitarbeitersuche 
erzielen?  

Angaben in %; nur 
gültige Antworten 

ohne weiß nicht 
/k.A.

Januar 2024 5

Angebot von Praktika

Social Media

Eigene Internetseite / Karriereseite

Online Jobbörsen

Ausbildungs- und Karrieremessen

Schulkooperationen mit allgemein bildenden Schulen

Agentur für Arbeit

Google

Ansprache von Lehrer:innen und Eltern

Stellenanzeigen in der Tagespresse



Betriebsinterne Tools, andere Kanäle sowie Zeit-/ 
Personalmangel sind Gründe der Nicht-Nutzung von 
www.autoberufe.de/werkzeugkasten
Gründe für Nicht-Nutzung von www.autoberufe.de/werkzeugkasten
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Frage:  Aus 
welchen Gründen 

nutzen Sie diese 
Tools nicht?

Januar 2024 6

betriebsinterne Tools werden genutzt 
Ich habe es mal genutzt und verlinkt, aber dies hatte für 
die Jugendlichen keine Relevanz bei späteren Gesprächen

Unattraktiv - zu kompliziert

Es ist gut als Orientierung, wollen uns jedoch im Auftritt etwas 
unterscheiden von anderen Autohäusern

Es steht kein Personal zur Verfügung in der 
verantwortlichen Personalabteilung, das sich 
kümmern kann.

Ich wusste bisher noch gar nicht, dass es so 
etwas gibt und für was es gut ist

da wir genügend andere Kanäle nutzen Wir nutzen das herstellerseitige Tool der 
Personalinitiative

Der Werkzeugkasten ist eine gute Sache und hat 
schon geholfen, jedoch können wir aus 
Mitarbeitertechnischen Gründen kaum alles nutzen

In kleinen Betrieben ist es zeitlich gesehen immer sehr 
schwierig solche Dinge abzuarbeiten



Kombinierbare Mustervorlagen, Gestaltungstipps für Praktika, 
Beispiele für Best Practice und Mitmachaktionen in Schulen 
und auf Messen sind Vorschläge für weitere Inhalte 
Fehlende Inhalte auf www.autoberufe.de/werkzeugkasten
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Frage: Welche 
Inhalte oder 

Möglichkeiten fehlen 
Ihnen bei 

www.autoberufe.de/
werkzeugkasten?

Januar 2024 7

Beispiele oder Konzepte für Mitmachaktionen in Schulen oder Messen
(Wie kann ich einfach durch Mitmachaktionen die Berufe vorstellen?)

die Zukunft der Chance in dem Beruf hervorheben 
auch durch den Wandel auf die E-Mobilität

Schulungen von MA wie es genutzt wird

Bundesweite Kampagnen

Gestaltung von Praktika: wie gestalte ich 
attraktiv, bleibend, bewerten und nachhalten?

nicht spezifisch genug für meine Anforderungen

mehr Bespiele von echten Best Practice
Beispielen aus dem Kfz-Gewerbe.

Mehrere Mustervorlagen zum Auswählen oder 
selber kombinieren

Es passt nicht auf unser Berufsfeld

Was man in unserer Branche verdient



Gründe der Nicht-Nutzung sind die mangelnde Bekanntheit 
(auch bei der Zielgruppe) sowie Zeitmangel und betriebsinterne 
bzw. andere Kanäle /Tools
Gründe für Nicht-Nutzung der Tools Initiative
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Frage: Aus welchen 
Gründen nutzen Sie 

diese Tools nicht? 

Januar 2024 8

Zu wenig Zeit Zielgruppe muss um sich mit dem Tool zu beschäftigen schon wissen was 
sie machen will. Das ist nicht immer so.

Wir haben genug Bewerber, nur die Qualität ist zu schlecht 
geworden und die anerzogene work live balance hindert.

Gebündelt alle Jobangebot über andere Plattform

Tool mir nicht bekannt

Man muss die Leute dort abfangen, wo sie 
suchen! Eigene Google-Kampagnen.

Diese Tools sind bei der Zielgruppe 
nicht bekannt genug

Externer Dienstleister

Zu wenig bekannt

genügend andere Kanäle

War uns nicht bekannt, dass man hierüber 
offene Stellen positionieren können

Slogan "was mit Autos" empfinde ich als 
unpassend.

Die Reichweite sollte geklärt werden

betriebsinterne Tools werden benutzt

Ausprobiert und unseren Betrieb 
trotz Speicherung nicht gefunden



90% der Nutzer befürworten die Platzierung von 
Stellen für Fachkräfte im Betriebefinder.

Stellenanzeigen erwünscht
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Frage: Würden Sie 
es befürworten, 

wenn auch Stellen 
für Fachkräfte in 

dem Betriebefinder 
platziert werden 

könnten?

Januar 2024 9

90

10

ja nein



Als schwer zu besetzende Stellen werden insbesondere  
Mechatroniker wahrgenommen.

Schwer zu besetzende Jobprofile und Ausbildungsberufe
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Frage: Welche 
Jobprofile und 

welche 
Ausbildungsberufe 
sind für Sie schwer 

zu besetzen? 
(Freitext); nur 

gültige Antworten; 
Mehrfach-

nennungen 
möglich; 

ohne weiß nicht 
/k.A.
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53
10
10

8
5
4

2
1
1
1

3
1

Mechatroniker
Karosseriebauer

Serviceassistenz /-berater
Kaufleute
Lackierer

Lagerlogistik
Auszubildende

Teiledienst
Buchhaltung/Verwaltung

Diagnostiker
alle

Sonstige



Die Fluktuation der Mitarbeitenden wird bei durchschnittlich 
17 Prozent geschätzt; die der Auszubildenden mit 22 Prozent 
etwas höher.
Schätzung der Fluktuation im Betrieb: Mitarbeitende vs. Auszubildende
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Frage: Wie hoch 
schätzen Sie die 

Fluktuation in 
Ihrem Betrieb ein? 
(Bitte Prozentzahl 

angeben); nur 
gültige Antworten; 

ohne weiß nicht 
/k.A.

Januar 2024 11

10

9

22

20

20

9

7

3

0 Prozent

1-4 Prozent

5-9 Prozent

10-14 Prozent

15-25 Prozent

26-49 Prozent

50-75 Prozent

75-100 Prozent

26

7

10

13

13

9

16

6

0 Prozent

1-4 Prozent

5-9 Prozent

10-14 Prozent

15-25 Prozent

26-49 Prozent

50-75 Prozent

75-100 Prozent

Auszubildende: Ø 22 ProzentMitarbeitende: Ø 17 Prozent



Die Arbeitsbedingungen, wie z.B. Arbeitszeit oder Stress sind 
häufig Gründe für den Wechsel, aber auch die Qualifikation 
und Zuverlässigkeit der Mitarbeitenden 
Gründe für den Wechsel / Herausforderungen
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Frage: Wenn Sie 
noch einmal für 

Ihren Betrieb die 
Gründe für einen 

Wechsel der 
Mitarbeitenden 

und Azubis bzw. die 
größten damit 
verbundenen 

Herausforderungen 
denken, was wäre 

das?
nur gültige 

Antworten ohne 
weiß nicht /k.A.

Januar 2024 12

Zuverlässigkeit der Bewerber Zukunftssicherung wird in Frage gestellt durch zu viel Arbeit und 
zu wenig Mitarbeiter um dies zu bewältigen

Sozialer Zusammenhalt und Teamfähigkeit

weniger, flexiblere Arbeitszeiten; weniger Stress

Wohnortwechsel

Wochenendarbeit; Gehaltsgefüge

Unternehmenskultur
Persönliche Motivation

Zufriedenheit jedes Einzelnen und deren 
unterschiedliche Bedürfnisse

Qualifikation, Erfahrung, Einarbeitungszeit

Wettbewerb mit der Industrie / 
Verlockungen aus der Industrie

Work-live-Balance / Arbeitszeiten

Karrieremöglichkeiten, Gehalt
Fehlende Verantwortung

Fehlende Kommunikation, fehlende 
Wertschätzung

Branchenwechsel
Arbeitsbelastung

Abwerbung



37

31

25

25

23

19

17

16

45

41

31

32

40

33

25

28

10

17

23

27

22

27

34

32

8

11

20

16

15

21

24

24

ja eher ja eher nein nein

Unterstützung durch den ZDK wird bei neuen Kontaktkanäle, 
insbesondere bei Social-Media gewünscht sowie beim Thema 
Mitarbeiter-Bindung.
Bereiche, in den Unterstützung gewünscht wird 
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Frage: In welchen 
Bereichen der 

Mitarbeiterge-
winnung wünschen 

Sie sich mehr 
Unterstützung von 

Ihrem 
Zentralverband 
Deutsches Kfz-

Gewerbe? 
Angaben in %; nur 
gültige Antworten 

ohne weiß nicht 
/k.A.
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Trends, neue Kanäle zur Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung

Wie kann ich Auszubildende und Mitarbeitende im Unternehmen halten?

Programme für Mitarbeitende und Azubis mit Migrationshintergrund

Entwicklung einer Arbeitgebermarke (Employer Branding)

Wie nutze ich Social Media für die Nachwuchs-Fachkräftegewinnung

Erhöhung der Frauenquote in technischen Berufen

Gestaltung der Karriereseite auf meiner Unternehmenswebseite

Gestaltung von Stellenanzeigen



Weitere Bereiche, in denen Unterstützung gewünscht wird, 
setzen beispielsweise bei der Kooperation mit Schulen an.  

Weitere Bereiche, in den Unterstützung gewünscht wird 
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Frage: In welchen 
Bereichen der 

Mitarbeiterge-
winnung wünschen 

Sie sich mehr 
Unterstützung von 

Ihrem 
Zentralverband 
Deutsches Kfz-

Gewerbe? 
Angaben in %; nur 
gültige Antworten 

ohne weiß nicht 
/k.A.
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Alles was geht! Thema brennt!

Bürokratieabbau, nicht so viel fragen, handeln.

Finanzielle Unterstützung bei Weiterbildungsmöglichkeiten

Alle KFZ-Berufe müssen in den Schulen als interessante Berufe mit hohem 
Entwicklungspotential für die Berufseinsteiger präsentiert werden.

Arbeit muss sich wieder lohnen! Politisches 
Umdenken durch Lobbyisten beeinflussen.

Attraktivität der KFZ-Branche  / des Berufsbildes erhöhen

Das Handwerk interessanter darstellen.

An den Schulen v.a. Gymnasien müsste mehr 
für die duale Ausbildung getan werden.

Die Bildung der Bewerber sollte auf einem höheren Niveau sein!

Ausbildungsbotschafter mehr unterstützen, z.B Vorlagen für Vortrag 
und Folien für den Vortrag pfiffige kleine Geschenke an die Schüler

Gewinnung von Fachkräften im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes

Seminare zu Fachkräftemarketing



                   Tankstellen in Deutschland 

Straßentank- Autobahntank- Insgesamt
stellen stellen

1999 (1.1.) 16.287 330 16.617
2000 (1.1.) 16.061 343 16.404
2001 (1.1.) 15.981 343 16.324
2002 (1.1.) 15.722 346 16.068
2003 (1.1.) 15.623 348 15.971
2004 (1.1.) 15.405 365 15.770
2005 (1.1.) 15.070 3581) 15.428
2006 (1.1.) 14.811 3761) 15.187
2007 (1.1.) 14.659 3771) 15.036
2008 (1.1.) 14.527 3751) 14.902
2009 (1.1.) 14.447 3791) 14.826
2010 (1.1.) 14.410 3751) 14.785
2011 (1.1.) 14.367 3771) 14.744
2011 (1.7.) 14.379 350 14.729
2012 (1.1.) 14.373 350 14.723
2012 (1.7.) 14.336 350 14.686
2013 (1.1.) 14.328 350 14.678
2013 (1.7.) 14.281 350 14.631
2014 (1.1.) 14.272 350 14.622
2014 (1.7.) 14.242 354 14.596
2015 (1.1.) 14.209 353 14.562
2015 (1.7.) 14.191 355 14.546
2016 (1.1.) 14.176 355 14.531
2016 (1.7.) 14.168 355 14.523
2017 (1.1.) 14.152 358 14.510
2017 (1.7.) 14.124 358 14.482
2018 (1.1.) 14.118 360 14.478
2018 (1.7.) 14.117 360 14.477
2019 (1.1.) 14.099 360 14.459
2019 (1.7.) 14.093 360 14.453
2020 (1.1.) 14.091 358 14.449
2020 (1.7.) 14.089 358 14.447
2021 (1.1.) 14.100 359 14.459
2021 (1.7.) 14.089 359 14.448
2022 (1.1.) 14.070 359 14.429
2022 (1.7.) 14.101 359 14.460
2023 (1.1.) 14.093 360 14.453
2023 (1.7.) 14.106 358 14.464
2024 (1.1.) 14.084 358 14.442

1} Tank&Rast Meldung nach Einlieferungen, inkl. Gestattungsbetriebe
ab 1.7.2011: Tank&Rast Meldung nach Einlieferungen, ohne Gestattungsbetriebe



Entwicklung der Straßentankstellen in Deutschland

1.1.2024 1.7.2023 1.1.2023 1.1.2022 1.1.2021 1.1.2020 1.1.2019 1.1.2018 1.1.2017 1.1.2016 1.1.2015 1.1.2014 1.1.2013 1.1.2012
Aral 2.254 2.263 2.266 2.285 2.300 2.291 2.291 2.334 2.335 2.354 2.377 2.381 2.384 2.391
Shell 1.936 1.949 1.947 1.951 1.955 1.956 1.959 1.924 1.929 1.957 1.985 2.044 2.077 2.088
TotalEnergies 1.150 1.158 1.157 1.156 1.157 1.149 1.149 1.142 1.136 1.126 1.109 1.093 1.007 969
Esso 920 930 933 962 961 937 961 970 992 1.000 1.005 1.019 1.052 1.077
AVIA 908 909 897 833 839 871 873 868 851 836 837 809 789 787
JET (Phillips66) 811 813 815 819 818 813 812 841 821 805 792 779 765 753
Raiffeisen 1} 725 719 718 726 713 690 691 681 675 666 642 597 623 623
Orlen/star 606 604 586 586 582 584 581 580 572 564 558 555 558 567
ENI (Agip) 478 476 474 467 468 463 458 453 447 447 444 435 428 437
Deutsche Tamoil/HEM 413 415 417 412 411 407 406 405 400 400 392 402 393 389
OMV 229 229 246 272 272 271 270 272 279 291 301 305 314 317
Westfalen 250 249 249 249 251 252 252 247 254 249 250 250 249 247
Hoyer2) 257 244 241 236 229 217 210 197 194 191 183 176 165 148
OIL! 225 226 228 231 233 231 229 226 225 221 221 215 1962) 198
Q1 Energie 238 235 232 213 207 197 198 196 188 185 182 176 1742) 166
Lühmann (Classic) 2) 186 181 181 159 153 150 138 120 117 115 110 108 100 84
Lother (u.a. Nordoel, LTG) 106 113 113 114 113 112 112 111 110 100 100 97 97 94
team energie 2) 98 98 95 96 94 - - - - - - - - -
HPV Hanseatic Petrol - - 92 93 94 94 80 86 83 80 79 77 762) -
BayWa 84 84 84 86 86 101 101 99 96 90 94 105 108 110
Calpam 2) 51 52 52 52 53 54 54 56 56 57 57 56 56 57
Sprint Tank /GO 137 137 49 50 47 43 49 55 55 56 57 58 60
SCORE 48 48 47 48 48 46 47 46 46 46 43 43 43 44
Bavaria Petrol 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 29
Allguth 28 28 28 28 28
Pinoil 24 24 24 24 26 26 27 28 29 29 30 30 30 30
SVG 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 12 12 12
Supermarkt-Stationen3) 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 280
Eller Montan - - - - - - - - - - - - 37 37
Sonstige mittelständische Eigenmarken 4) 1.900 1.900 1.900 1.910 1.940 2.080 2.100 2.120 2.200 2.250 2.300 2.400
Doppelzählungen 5) (290) (290) (290) (290) (290) (260) (260) (250) (250) (250) (250) (250) (230) (200)

Gesamt 14.106 14.106 14.093 14.070 14.100 14.091 14.099 14.118 14.152 14.176 14.209 14.272 14.328 14.373
beim bft insgesamt organisierte TS 6) 2.786 2.784 2.766 2.812 2.760 2.637 2.510 2.499 2.394 2.309 2.337 2.315 2.251 1.809
Bei Uniti insgesamt organisierte TS  6) 6.160 6.161 6.067 5.988 6.248 6.091 6.000 6.000 5.970 5.800 5.700 5.020 4.950 4.900

1) OhneBayWa
2) Einschließlich Automaten-Stationen
3) Ohne die rund 290 Tankstellen, die in den Zahlen von JET, Total und Orlen und Shell enthalten sind                  
4) Beim bft und bei der Uniti organisierte Eigenmarken sowie weitere nicht in den beiden Verbänden organisierte, bisher bei den "Übrigen" organisierte Tankstellen .
5) Zahl in Klammern bedeutet minus 
6) Nicht in der Gesamtzahl enthalten, teils geschätzt



Automatisierungsgrad an Tankstellen
Stand

Tankstellen 
gesamt

Unbemannte 
Automatenstationen

Quote in %

Aral 2.254 101 4,5%
Shell 1.936 42 2,2%
Total Energies 1.150 4 0,3%
Esso 920 - -
AVIA 908 226 24,9%
Orlen / Star 606 18 3,0%
Raiffeisen 725 468 64,6%
HEM / Deutsche Tamoil 413 1 0,2%
Westfalen 250 21 8,4%
Q1 Energie 238 8 3,4%
OIL! 225 19 8,4%
Lühmann (Classic) 186 17 9,1%
Sprint / Go 137 1 0,7%
Lother (u.a. Nordoel,, LTG) 106 2 1,9%
team energie 98 26 26,5%
BayWa 84 84 100,0%
Calpam 51 18 35,3%
Allguth 28 2 7,1%

Quelle: EID-Umfrage bei den Tankstellengesellschaften

1.1.2024



Kraftstoff-Absatzmarktanteile (in %)

30.06.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2015 01.01.2014 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2011 01.01.2010
Aral 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,5 21,5 21,5 21,0 21,5 22,5 23,0 23,5 23,5
Shell 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 19,5 20,0 21,0 21,5 22,0 22,0
JET 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,0 10,0
bft (ab 1.7.13 nur Eigenmarken) - - - - - - - - 5,0 5,0 14,0 10,0 9,0 9,5
TotalEnergies 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 7,5 7,5 8,0
Esso 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0
Sonstige 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 31,5 31,5 31,5 27,5 27,0 17,0 20,0 20,5 19,0
Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Quelle: EID-Schätzung,„Retail in Retail", Zahlen gerundet       



Einlieferungen an den Bundesautobahntankstellen

31.12.2023 30.06.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Shell 76 77 58 58 59 55 55 55 54 55 56 57 47
EG/Echo (Esso) 20 34 53 54 55 58 60 34 34 34 32 32 28
BP/Aral 50 44 44 43 45 46 46 35 36 36 36 37 52
TotalEnergies 33 34 34 33 32 28 28 45 46 45 44 44 42
Tank & Rast 33 33 33 32 32 31 31 31 30 27 25 24 -
JET 13 13 15 15 15 15 15 20 19 19 21 20 32
OMV 6 10 12 12 12 14 14 6 6 6 6 6 8
Orlen 12 12 12 12 11 12 12 11 11 11 11 10 16
ENI 33 20 12 12 12 11 11 24 24 24 24 24 10
Uniti 48 47 49 48 47 48 48 62 61 60 59 57 73
bft 34 34 38 40 39 40 40 37 37 38 39 39 42
Gesamt 358 358 360 359 359 358 360 360 358 355 353 350 350

1) wie von Tank & Rast dem EID gemeldet nach
Einlieferern ohne Plakettenverträge und ohne Gestattungsbetriebe



Autogas-Tankstellen nach
Bundesländern

Stand: 06.02.2024 Dezember 2022 Dezember 2021 Dezember 2020 Dezember 2019 Januar 2019 Januar 2017 Dezember 2015 Januar 2015 Januar 2014 Januar 2013 Januar 2012
Baden-Württemberg 591 597 609 703 717 723 707 706 697 700 684 635
Bayern 863 877 896 1.034 1.064 1.073 1.063 1.067 1.053 1.047 1.029 979
Berlin 112 112 115 135 138 139 141 140 135 127 120 103
Brandenburg 218 222 226 264 269 271 270 271 262 261 250 232
Bremen 27 28 30 37 38 38 38 38 39 39 40 36
Hamburg 62 62 64 76 78 78 81 82 81 78 76 69
Hessen 438 445 456 538 549 556 550 546 539 531 507 476
Mecklenburg-Vorpommern 166 168 172 199 202 203 201 202 198 201 199 197
Niedersachsen 816 823 840 965 983 987 978 983 968 967 945 913
Nordrhein-Westfalen 1.272 1.290 1.318 1.524 1.536 1.524 1.502 1.487 1.460 1.427 1.362 1.217
Rheinland-Pfalz 259 262 268 311 316 321 317 318 313 314 312 281
Saarland 30 31 33 39 40 40 41 41 42 40 42 39
Sachsen 279 282 288 330 336 342 344 338 323 316 303 288
Sachsen-Anhalt 209 211 215 252 256 257 255 253 252 243 232 227
Schleswig-Holstein 241 246 251 286 292 293 291 291 286 282 275 268
Thüringen 239 242 247 278 283 283 282 284 283 279 268 257
Insgesamt 5.822 5.898 6.028 6.971 7.097 7.128 7.061 7.047 6.931 6.852 6.644 6.217

Quelle: DVFG

Autogas-Tankstellen nach
Gesellschaften

Stand: 1. Januar 2024 Dezember 2022 Dezember 2021 Dezember 2020 Dezember 2019 Januar 2019 Januar 2017 Dezember 2015 Januar 2015 Januar 2014 Januar 2013 Januar 2012
TotalEnergies 372 321 379 371 367 297 309 313 302 289 259 238
Orlen 312 306 308 308 310 308 302 298 279 256 225 203
AVIA 291 311 298 325 336 344 360 353 357 353 363 360
Aral 274 289 291 295 294 293 279 270 270 255 243 199
Esso 264 287 285 304 302 331 317 329 325 358 349 341
Shell 200 265 297 301 330 299 300 300 300 293 294 249
Raiffeisen 177 184 185 184 186 188 91 92 94 78
Deutsche Tamoil/HEM 169 179 167 170 170 171 174 176 174 191 187 191
Q1 123 124 114 118 117 116 104 105 104 106 104 104
ENI 118 122 116 118 119 118 114 114 113 105 104 98
Westfalen 108 110 112 116 114 110 110 111 110 107 104 110
JET (Phillips66) 96 98 109 111 111 111 110 102 99 89 89 89
OIL! 83 97 104 105 104 103 100 83 104 102 100 99
OMV Deutschland ? ? 74 75 73 78 89 92 95 99 98 99
Classic 76 76 73 69 67 62 56 53
Sprint Tank 71
Hoyer 64 63 65 85 100 100 101 99 97 92 88 78
Lother (Nordoel, LTG) 66 60 65 64 64 64 60 60 60 57 54 52
team energie 51 49

Quelle: EID Umfrage bei den Unternehmen



(CNG) Erdgastankstellen nach
Bundesländern

Stand: Dezember 2022 Dezember 2021 Dezember 2020 Dezember 2019 Januar 2019 Januar 2018 Januar 2017 Dezember 2015 Januar 2015 Januar 2014 Januar 2013 Januar 2012 Januar 2011 Januar 2010
Baden-Württemberg 94 97 102 103 104 103 106 107 106 108 107 107 104 102
Bayern 115 113 115 115 119 121 123 126 126 127 128 125 122 121
Berlin 21 22 21 24 24 24 24 24 23 22 23 18 17 14
Brandenburg 44 44 45 46 47 47 46 50 51 51 48 46 46 47
Bremen 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3
Hamburg 11 11 12 13 12 11 11 12 12 12 12 10 10 8
Hessen 43 46 46 48 47 47 49 48 48 48 50 44 45 45
Mecklenburg-Vorpommern 24 25 27 29 28 29 29 28 27 26 27 26 28 26
Niedersachsen 129 133 140 151 143 144 145 153 153 153 153 148 143 137
Nordrhein-Westfalen 151 155 157 158 158 160 167 179 182 181 180 180 174 169
Rheinland-Pfalz 30 31 35 36 37 37 37 38 39 41 40 40 40 38
Saarland 9 9 10 11 10 11 13 13 15 15 15 16 16 16
Sachsen 27 18 29 28 29 29 29 29 30 31 29 31 31 30
Sachsen-Anhalt 31 33 35 32 39 39 42 43 44 43 43 43 41 40
Schleswig-Holstein 22 24 26 26 27 28 28 29 30 30 30 28 30 29
Thüringen 25 24 27 25 29 29 29 33 34 38 39 37 37 38
Insgesamt 780 789 831 849 857 863 882 917 925 931 929 904 888 863
Quelle: Zukunft Gas

(Bio-) CNG-Tankstellen nach
Gesellschaften

Stand: 1. Januar 2024 Dezember 2021 Dezember 2020 Dezember 2019 Januar 2019 Januar 2018 Januar 2017 Dezember 2015 Januar 2015 Januar 2014 Januar 2013 Januar 2012 Januar 2011 Januar 2010
OG Clean Fuels (OrangeGas) 129 125 124 48
Aral 125 175 175 180 182 185 185 190 193 189 185 182 185 185
TotalEnergies 82 91 91 90 89 85 85 85 85 81 80 74 70 64
Esso 65 74 79 79 85 84 84 86 87 88 91 89 88 80
Shell 46 52 55 55 57 57 57 57 57 58 57 58 43 37
AVIA 29 20 28 30 31 31 33 32 32 28 33 33 32 32
Raiffeisen 25 25 25 25 25 21 15 15 15 10
Orlen 24 24 24 24 24 24 25 24 25 25 25 26 22 22
Westfalen 17 16 15 16 16 17 18 20 20 20 20 20 17 15
Deutsche Tamoil/HEM 17 16 15 16 16 17 17 19 16 17 17 17 17 17
ENI 15 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 17 16 16
OIL! 11 12 15 15 14 14 13 11 13 12 8 4 4
OMV Deutschland ? 9 9 9 9 9 9 9 9 10 12 11 15 16
team Energie 10
Q1 11 8 8 8 8 6 6 5 6 5 5 5 6 6
Bavaria Petrol 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sprint Tank ? 4 4 4 5 5 5 5 2 5
Hoyer 4 - - - 4 4 4 5 5 5 5
Classic 4
Allguth ? 3
JET (Phillips66) ? 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3

Quelle: EID-Umfrage bei den Unternehmen



Adblue-Tankstellen in Deutschland

Pkw Lkw Pkw Lkw Pkw Lkw Pkw Lkw Pkw Lkw
Shell 566 517 510 502 408 474 245 458 153 431
ESSO 459 131 411 101 478 101 469 88
AVIA 240 242 198 220 210 224 184 186 171 145
TotalEnergies 188 265 188 266 180 269 163 248 136 222
JET 112 121 110 119 100 109 90 100 35 11
Orlen 111 111 111 111 102 102 90 90
Raiffeisen 100 100 98 98 94 94 94 94 85 -
ENI (Agip) 76 105 73 102 71 88 54 73 54 69
HEM 61 88 61 87 68 91 27 86 26 88
Westfalen 59 76 58 81 57 81 57 78 56 84
team energie 54 34 51 31 46 31
Lühmann (Classic) 50 47 53 51 46 44 38 36 31 29
OIL! 48 48 50 50 50 50 44 44 31 31
Aral 42 578 29 542 19 533 3 533 3 533
Q1 Energie 38 7 11 19 11 19 11 19 10 16
BayWa 25 53 23 51 45 16 46 16 16 46
SCORE 25 25 21 21 21 21 19 19 14 14
Bavaria Petrol 20 6 20 6 20 6 19 6 13 5
Lother (u.a. Nordoel,, LTG) 16 6 14 4 20 20 21 21 21 21
Sprint ( bis 2022: HPV Hanseatic Petrol) 7 15 7 15 5 11 5 11 3 9
SVG 6 6 11 11 11 11 11 11 6 6
Allguth 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6
Präg 5 5 11 11 11 11 10 10 13 13
Hoyer - 164 - 151 - 147 - 147 - 140

Quelle: EID-Erhebungen, Angaben der Unternehmen
zudem: Eine Auswahl des EID

31.12.202031.12.202131.12.202230.6.202331.12.2023



Wasserstoff-Tankstellen nach Bundesländern
aufgegliedert nach Pkw (700 bar) und Lkw (350 bar)

700 bar 350 bar 700 bar 350 bar
Baden-Württemberg 15 10 15 1
Bayern 18 12 16 1
Berlin 3 3 4 1
Brandenburg 3 3 3 -
Bremen 1 1 1 -
Hamburg 4 1 4 1
Hessen 10 2 9 3
Mecklenburg-Vorpommern 2 5 2 1
Niedersachsen 4 2 5 2
Nordrhein-Westfalen 20 16 20 5
Rheinland-Pfalz 1 1 1 -
Saarland 1 - 1 -
Sachsen 3 2 3 -
Sachsen-Anhalt 2 1 2 -
Schleswig-Holstein 6 5 5 2
Thüringen 1 1 1 -
Insgesamt 94 65 92 17

Quelle: H2 Mobility

Wasserstoff-Tankstellen nach
Gesellschaften

Shell 38 38
Total Energies 21 21
OMV 8 8
H2 Mobility 8 8
Air  Products 2 2
Linde 2 2
Allguth 1 1
APEX Group 1 1
Fraunhofer ISE 1 1
GP Joule 1 1
Infraserv 1 1
Orlen / star 1 1
Agip/ENI 1
team energie 1 1
Westfalen 1 1
Sonstige 6 4
Insgesamt 94 91

Quelle: EID Umfrage bei den Unternehmen / H2 Mobility

30.6.2023

30.6.2023

1.1.2024

1.1.2024



Tankstellen mit Ladesäulen
Stand

Tankstellen 
gesamt

Stationen mit 
Ladesäulen

Quote in %

Aral 2.254 339 15,04%
Shell 1.936 320 16,53%
Total Energies 1.150 56 4,87%
Esso 920 59 6,41%
AVIA 908 >30 >3,30 %
Orlen / Star 606 6 0,99%
Raiffeisen 725 1 0,14%
HEM / Deutsche Tamoil 413 25 6,05%
Westfalen 250 36 14,40%
Q1 Energie 238 30 12,61%
OIL! 225 4 1,78%
Lühmann (Classic) 186 1 0,54%
Sprint / Go 137 2 1,46%
Lother (u.a. Nordoel,, LTG) 106 5 4,72%
team energie 98 18 18,37%
BayWa 84 2 2,38%
Score 48 3 6,25%
Allguth 28 2 7,14%

Quelle: EID-Umfrage bei den Tankstellengesellschaften

1.1.2024



Ladepunkte nach Bundesländern

Ladepunkte schnell (>49kw)
Baden-Württemberg 18.095 3.376
Bayern 21.091 4.247
Berlin 3.463 554
Brandenburg 2.572 567
Bremen 690 271
Hamburg 2.340 499
Hessen 7.459 1.736
Mecklenburg-Vorpommern 1.356 378
Niedersachsen 9.978 3.268
Nordrhein-Westfalen 18.737 3.590
Rheinland-Pfalz 3.853 1.192
Saarland 823 181
Sachsen 4.016 1.243
Sachsen-Anhalt 1.732 602
Schleswig-Holstein 4.047 881
Thüringen 2.017 729
Insgesamt 102.269 23.314

Quelle: Ladesäulenregister / Bundesnetzagentur

Ultraschnellladepunkte nach
Betreibergesellschaften (Auswahl

Ladepunkte Ultraschnellladep
unkte (>149kw)

EnBW mobility+ 5.392 3.012
E.ON Drive 3.055 227
EWE Go 2.148 974
Westenergie Metering 1.654 -
Hamburger Energiewerke Mobil 1.597 34
Lidl 1.326 9
MER Germany 1.279 272
ALDI Süd 1.275 441
Allego 1.231 532
N-ERGIE 1.210 -
SWM Versorgungs GmbH 1.196 -
Berliner Stadtwerke KommunalPartner 1.126 -
Aral Pulse 1.096 1.072
Pfalzwerke 1.073 428
Stadtwerke Düsseldorf 885 30
Charge One 868 -
Energieservice Rhein-Main 826 -
Citywatt 825 393
Kaufland 768 3
Tesla Germany 750 750
enercity 743 64
ubitricity 720 -
Shell Deutschland 683 645
Insgesamt 102.269 12.522

Quelle: EID Umfrage bei den Unternehmen / H2 Mobility

1.1.2024

1.1.2024



Seite 1 / 4

Minerva KundenRechte GmbH

Bavariafilmplatz 7
82031 Grünwald
Fon 089  - 230 695 110

Fax 089  - 230 695 119

mail@minerva-kundenrechte.de
www.minerva-kundenrechte.de

Geschä�sführer:
Nicola Ferrarese,
Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Handelsregister:
HRB 19 73 76
Amtsgericht München

Erlaubnis nach
§ 34 d Absatz 1 GewO
(Versicherungsmakler)
erteilt durch die IHK für
München/Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2
80333 München

Registerstelle:
Deutscher Industrie- und
Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Registrierungsnummer:
D-RFJP-5GUJN-02

www.vermi�lerregister.info

Schlichtungsstellen:
Versicherungsombudsmann e.V.
Pos�ach 08 06 32
10006 Berlin
Ombudsmann für die private
Kranken-/Pflegeversicherung
Pos�ach 06 02 22
10052 Berlin

Minerva KundenRechte: Aktuarielle Beratung für PKV-Kunden

Als langjähriger PKV-Kunde brauchen Sie versicherungsmathematische – kurz: aktuarielle – Expertise, um Ihre Inte- 
ressen gegenüber Ihrem Versicherungsunternehmen durchzusetzen. Mit unserem Aktuariellen Tarifwechsel-Service 
erhalten Sie eine sachverständige Beratung zum Tarifwechsel innerhalb Ihres Krankenversicherers gemäß 
§ 204 VVG, damit Sie unter Beachtung aller relevanten Informationen eine gesicherte Tarifwechsel-Entscheidung 
treffen können und der Tarifwechsel rechtewahrend herbeigeführt wird. Dafür vertreten wir ausschließlich Ihre 
Interessen und erhalten von Ihnen ein Erfolgshonorar; von Versicherungsunternehmen nehmen wir keine Provision 
oder andere wirtschaftliche Vorteile an und sind auch nicht in anderer Weise von diesen abhängig.

Oft mehr als 2.400 €  Ersparnis pro Jahr

Bei vergleichbarem Leistungsumfang

In jedem Alter – auch bei Krankheit – möglich

Umtari�erung ohne Vertragskündigung
Alterungsrückstellung bleibt erhalten

Senken Sie Ihren PKV-Beitrag

2012MDI (11.23) –

Aktuarieller Tarifwechsel-Service

Private Krankenversicherung

Mandanten-Information

204204204204204204204204204

Minerva KundenRechte in Kooperation mit: Verband des Kraftfahrzeuggewerbes
Baden‐Württemberg e.V.
Motorstraße 1, 70499 Stuttgart
Telefon: 0711 839863‐17
Telefax: 0711 839863‐22
E‐Mail: info@kfz‐bw.de
Internet: www.kfz‐bw.de
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Aktuarieller Tarifwechsel-Service:  Leistungen

Phase 1: Tarifwechsel-Prüfung

Wir analysieren laufend die Tarifwelten der einzelnen Privaten Krankenversicherer und hinterlegen 

unsere aktuariellen Bewertungen zu den Beitragsunterschieden der Tarife in internen Datenbanken.

Nach Ihrer Auftragserteilung analysieren wir für Sie Ihren Vertrag – ohne Ihren Krankenversicherer zu 

kontaktieren – anhand unserer versicherungsmathematischen Datenbanken daraufhin, ob lohnende 

Tarifwechsel-Möglichkeiten innerhalb Ihres Versicherers existieren. Falls keine lohnende Tarifwechsel- 

Möglichkeit existiert, teilen wir Ihnen dies mit und die Tarifwechsel-Prüfung ist hiermit abgeschlossen.

Falls lohnende Tarifwechsel-Möglichkeiten existieren, erfassen wir i.d.R. telefonisch Ihre individuelle 

Optimierungssituation sowie Ihre Leistungspräferenz, und ermitteln daraus die für Sie möglichen Ziel- 

tarife. Sie erhalten eine Auflistung der für Sie ermittelten Zieltarife (meist mehr als 5 Zieltarife).

Da die gemäß § 204 VVG zu zahlenden Beiträge in den Zieltarifen maßgeblich von der individuellen 

Vertragshistorie (v. a. Alterungsrückstellung!) abhängig sind, fordern wir für die ermittelten Zieltarife 

bei Ihrem Krankenversicherer vertragsspezifische Tarifwechsel-Berechnungen an und korrespondieren 

dazu direkt mit Ihrem Krankenversicherer (dazu bitten wir Sie um eine entsprechende Vollmacht).

Sobald uns die angeforderten Informationen Ihres Versicherers vorliegen, werten wir diese zusammen 

mit den Tarifbedingungen der ermittelten Zieltarife im Vergleich zum bestehenden Tarif im Detail aus 

und bestimmen aus den für Sie ermittelten Zieltarifen die aktuariell empfehlenswertesten Zieltarife 

(meist 1 bis 2 Zieltarife). Sie erhalten eine telefonische Beratung Ihrer Handlungsoptionen; zu den 

empfehlenswertesten Zieltarifen erhalten Sie eine schriftliche gutachterliche Gegenüberstellung.

Nach Abschluss der Tarifwechsel-Prüfung entscheiden Sie, ob Sie in einen der von uns ermittelten 

Zieltarife wechseln oder ob Sie Ihren Vertrag unverändert fortführen.

Phase 2: Vertragsumstellung auf den ausgewählten Zieltarif

Wenn Sie entscheiden, den Tarifwechsel durchzuführen, beantragen wir für Sie frist- und formgerecht 

gemäß § 204 VVG die Vertragsumstellung innerhalb Ihres Versicheres in den von Ihnen ausgewählten 

Zieltarif und führen dazu weiter die Korrespondenz mit Ihrem Krankenversicherer.

Wir vertreten Ihre Interessen und stellen sicher, dass der Tarifwechsel ordnungsgemäß durchgeführt 

wird und Verzögerungen Ihres Versicherers bei der Vertragsumstellung nicht zu Ihren Lasten gehen,

d. h. der Tarifwechsel zum beantragten Wechselzeitpunkt ggfs. rückwirkend dokumentiert wird.

Damit wir die beauftragten Leistungen ab Schritt 3. für Sie erbringen können, ist es notwendig, dass wir mit Ihrem 

Krankenversicherer zum Tarifwechsel direkt korrespondieren und sämtliche Schreiben zum Tarifwechsel-Vorgang 

erhalten. Dazu benötigen wir Ihre Mitwirkung: Sie bevollmächtigen uns ab Schritt 3., mit Ihrem Krankenversicherer 

zum Tarifwechsel zu korrespondieren und leiten uns alle erhaltenen Unterlagen zum Tarifwechsel-Vorgang weiter.

0.

1.

4.

5.

6.

3.

2.

Für Sie als Versicherungsnehmer ist es beim Tarifwechsel wichtig, dass der Zieltarif nicht nur beitragsgünstiger ist, 

sondern dass der bestehende versicherte Leistungsumfang im Wesentlichen unverändert bleibt und der Zieltarif für 

die Zukunft im Vergleich zum bestehenden Tarif geringere Beitragserhöhungen erwarten lässt. Wir unterstützen Sie 

beim Tarifwechsel sachverständig in einem strukturierten Beratungsprozess, der in zwei Phasen gegliedert ist:

7.

2012MDI (11.23) –
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Wenn Ihr bestehender Tarif nicht innerhalb von 24 Monaten ab Auftragserteilung in einen von uns ermittelten 

Zieltarif umgestellt wird, sind unsere umfassenden Dienstleistungen für Sie grundsätzlich kostenfrei. 

Dies bedeutet, dass unser nachstehend dargestelltes Honorar von Ihnen dann geschuldet wird, wenn es innerhalb 

von 24 Monaten ab Auftragserteilung zu einem Tarifwechsel in einen von uns ermittelten Zieltarif kommt, unabhän-

gig davon, ob dieser Tarifwechsel von uns in Ihrem Auftrag für Sie oder durch eigene Handlungen von Ihnen oder 

durch Dritte herbeigeführt wird. Die Höhe unseres Honorars ist ersparnisbezogen und beträgt einmalig 60 % der 

Jahresbeitrags-Ersparnis (Differenz zwischen dem Jahresbeitrag des bisherigen Tarifs und dem Jahresbeitrag des 

Zieltarifs zum Zeitpunkt des Tarifwechsels), zzgl. 19 % Mehrwertsteuer – abzgl. 15 % Nachlass.

Aktuarieller Tarifwechsel-Service:  Vergütung

2012MDI (11.23) –

Zur Prüfung unserer Honoraransprüche sind Sie verpflichtet, uns über einen Tarifwechsel in einen unserer ermittel-

ten Zieltarife zu informieren und uns auf Verlangen mitzuteilen, wie sich Ihr Krankenversicherungstarif einschließ-

lich Zahlbeitrag, Höhe des Selbstbehalts und Höhe der Beitragsrückerstattung in den 24 Monaten ab Auftragsertei-

lung geändert hat. Wir können dazu die Vorlage einer Kopie Ihres Versicherungsscheins, der die Versicherungsstän-

de in diesem 24-Monatszeitraum umfasst, verlangen sowie auch die Vorlage einer Bestätigung Ihres Krankenversi-

cherers, dass in diesem 24-Monatszeitraum nicht in einen unserer ermittelten Zieltarife umtarifiert wurde. 

Sollten Sie uns trotz mehrfacher Aufforderung nicht oder nicht vollständig über die vorgenannten Umstände eines 

Tarifwechsels in einen der von uns ermittelten Zieltarife informieren, sind wir berechtigt, für unsere Dienstleistun-

gen eine Vergütung in Höhe von 2.000 € zzgl. Mehrwertsteuer (aktuell 19 % MwSt. = 380 €, gesamt 2.380 €) zu 

verlangen.

Falls der von Ihnen ausgewählte Zieltarif einen 

höheren Selbstbehalt vorsieht als Ihr bisheriger 

Tarif und Sie in jedem der letzten 3 Jahre mit Ihrem 

Krankenversicherer nachweislich Leistungen abge-

rechnet haben, die höher als der Selbstbehalt des 

Zieltarifs sind, mindern wir die Jahresbeitrags-

Ersparnis um die Selbstbehaltserhöhung.

Falls Sie in den letzten 3 Jahren nachweislich keine 

Leistungen mit Ihrem Krankenversicherer abge-

rechnet und stattdessen Beitragsrückerstattung 

(BRE) erhalten haben und der von Ihnen ausge-

wählte Zieltarif eine geringere BRE bei Leistungs-

freiheit auszahlt, mindern wir die Jahresbeitrags-

Ersparnis um die BRE-Verringerung.

bisheriger 
Tarif:

8.000 €
Zieltarif:
5.000 €

Erspanis:

3.000 €

Jahresbeitrag

Jahresersparnis nach Minderung

Honorar: 60 % aus 2.500 € + MwSt. – 15 %

2.500 €

1.517,25 €

Berechnungsbeispiel Honorarhöhe

bei Selbstbehaltserhöhung von z.B. 0 € auf 500 €

Jahresersparnis nach Minderung

Honorar: 60 % aus 2.400 € + MwSt. – 15 %

2.400 €

1.456,56 €

Berechnungsbeispiel Honorarhöhe

bei BRE-Verringerung von z.B. 1.600 € auf 1.000 €

Jahresbeitrags-Ersparnis

Honorar: 60 % aus 3.000 € + MwSt. – 15 %
3.000 €

1.820,70 €

Berechnungsbeispiel Honorarhöhe
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Datum                                                               Unterschrift Auftraggeber

Wenn Sie uns noch folgende Informa�onen mi�eilen, erleichtern Sie uns die Bearbeitung Ihres Au�rags:

Als Arbeitnehmer erhalten Sie zu Ihrer Krankenversicherung einen Zuschuss von Ihrem Arbeitgeber. Falls zutref-

fend: Wie hoch ist dieser Zuschuss?

Zuschuss 

Beitragsrückersta�ungen (BRE) werden von vielen Versicherern ausgezahlt, sofern keine Rechnungen zur Erstat-

tung eingereicht werden. Falls Sie keine Leistungen abrechnen und BRE erhalten: Wie hoch war diese zuletzt?

BRE  

Zur Prüfung, ob lohnende Tarifwechsel-Möglichkeiten für Sie existieren, benötigen wir nur diese Seite ausgefüllt 

und unterschrieben zusammen mit Ihrem letzten Nachtrag zum Versicherungsschein (meist 1 - 3 Seiten) zurück.

Auftrag / Dienstleistungsvereinbarung

Als Versicherungsnehmer beauftrage ich

Name, Vorname                                                                                                              geboren am 

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon                                                                                        E-Mail

Minerva KundenRechte GmbH, Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald (kurz: Minerva) mit der Durchführung des 

Aktuariellen Tarifwechsel-Service für mich und alle versicherten Personen in meinem Krankenversicherungsvertrag 

gemäß den auf Seite 2 und Seite 3 dargestellten Leistungs- und Vergütungsregelungen. Minerva ist berechtigt, mit 

meinem Krankenversicherer zu korrespondieren und von diesem alle Auskünfte bezüglich meines bestehenden 

Krankenversicherungsvertrages und der beantragten bzw. durchgeführten Vertragsänderungen in den folgenden 

24 Monaten zu verlangen. Dazu erteile ich ergänzend noch gesonderte Vollmacht.

Ohne Kostenrisiko: Falls unsere Tarifwechsel-Prüfung 
ergibt, dass innerhalb Ihres Krankenversicherers kein 
für Sie lohnender Zieltarif existiert, bzw. falls Sie – 
aus welchen Gründen auch immer – nicht in einen 

der von uns ermittelten Zieltarife wechseln möchten 
und Ihren Vertrag lieber unverändert weiter fortfüh-

ren, bleibt unsere Beratung für Sie kostenfrei.

Garantierte Sicherheit

Wir nutzen Ihre mitgeteilten bzw. erhobenen Daten, 
um Sie au�ragsgemäß zu beraten. Ihre personenbe-

zogenen Daten werden streng vertraulich behandelt 
und nur zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten 
an Dri�e (z.B. Ihren Krankenversicherer) übermi�elt. 
Alle Details finden Sie unter:
www.minerva-kundenrechte.de/datenschutzhinweise

Sorgfältiger Datenschutz
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